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Anhang 4

§ 1  
Ziel 

ΰDer Anhang 4 ergänzt die Regelungen der Studien- und Prüfungsordnung der Fakultät für 
Rechtswissenschaft der Universität Hamburg für den Studiengang Rechtswissenschaft, vom 
23. April 2025, 19. Juni 2025 und 5. September 2025 (SPO) und dient als zentrale Informations-
Ƥǈelle ġǍr StǈĀierenĀe Āeư StǈĀienĲanĲư �echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷ Āer 
Fakultät für Rechtswissenschaft an der Universität Hamburg. αEs enthält detaillierte Beschrei-
bǈnĲen Āer hƀĀǈleˌ Āer Āamit verbǈnĀenen _ehrveranưtaltǈnĲen ưƀǤie Āer �rǍġǈnĲưanġƀrĀe-
rungen und Prüfungsmodalitäten. βZiel ist es, den Studierenden eine transparente Übersicht 
über die Studieninhalte und Studien strukturen zu bieten.

§ 2  
Aufbau 

ΰDer Anhang 4 ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, die eine schlüssige Darstellung 
der Studieninhalte und Studienziele ermöglichen. αZeĀe hƀĀǈlbeưchreibǈnĲ ǈmġaưưt 
 Mnġƀrmatiƀnen Ǻǈ _ernǺielenˌ Mnhaltenˌ �nġƀrĀerǈnĲen ǈnĀ �rǍġǈnĲưġƀrmaten.
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§ 3  
Modulbeschreibungen Zivilrecht (Grund- und Aufbauphase) 

Modul Zivilrecht I 

Modultyp Pflichtmodul

Titel Allgemeiner Teil des BGB

Qualifikationsziele Allgemeiner Teil des BGB
Die Studierenden erhalten einen ersten Überblick über das Zivilrecht 
und sollen grundlegende zivilrechtliche Zusammenhänge und Frage-
stellungen verstehen; zugleich werden sie mit den methodischen 
Grundlagen des Zivilrechts vertraut gemacht. Sie können die Gut-
achtentechnik anwenden und einfache Fälle des Zivilrechts lösen.

Inhalte Allgemeiner Teil des BGB
a˷ -lementare �eĲelǈnĲen Āeư �echtưĲeưchÙġtư ˶̇̇ ͥͣͩ ff. �B�˷
b˷ ¾illenưerŜlÙrǈnĲen ˶̇̇ ͥͥͫ ff. �B�˷
c˷ ½ertrÙĲe ˶̇̇ ͥͩͪ ff. �B�˷
Ā˷ �eĀinĲǈnĲ ǈnĀ �eġriưtǈnĲ ˶̇̇ ͥͪͭ ff. �B�˷
e˷ ½ertretǈnĲ ˶̇̇ ͥͫͩ ff. �B�˷
ġ˷ ÌǈưtimmǈnĲ ˶̇̇ ͥͭͧ ff. �B�˷
Ĳ˷ �llĲemeine BeưchÙġtưbeĀinĲǈnĲen ˶̇̇ ͨͣͪ ff. �B�˷
h˷ @riưten ǈnĀ ¢ermine ˶̇̇ ͥͭͫ ff. �B�˷
i˷ ½erŘÙhrǈnĲ ˶̇̇ ͥͮͩ ff. �B�˷
Ř˷ ¯berblicŜ Ǎber �echtưperưƀnen ˶̇̇ ͥ ff. �B�˷ ǈnĀ 
Ŝ˷ �echtưƀbŘeŜte ˶̇̇ ͮͣ ff. �B�˷

Lehrformen ½ƀrleưǈnĲ �llĲemeiner ¢eil Āeư �B�ˎ ͩ S¾S
�rbeitưĲemeinưchaġt �llĲemeiner ¢eil Āeư �B�ˎ ͧ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āer StǈĀienĲÙnĲeˎ
a˷ �echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷
b˷ Bemeinưamer StǈĀienĲanĲ �echtưǤiưưenưchaġt ˶__.�.ˡ 

hukuk  lisans)

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
\laǈưǈr ƀĀer ¢aŜe˥Hƀme˥-Ǭam ˶ͥͧͣ hinǈten˷ ǈnĀ Haǈưarbeit 
˶ͧ  ¾ƀchen˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
Keine
Sprache:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ �llĲemeiner ¢eil Āeư �B�ˎ ͪ _�
�rbeitưĲemeinưchaġt �llĲemeiner ¢eil Āeư �B�ˎ ͧ _�
\laǈưǈr �llĲemeiner ¢eil Āeư �B�ˎ ͥ _�
Haǈưarbeit �llĲemeiner ¢eil Āeư �B�ˎ ͧ _�

Gesamt-Arbeits-
aufwand des Moduls

ͥͣ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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Modul Zivilrecht II

Modultyp Pflichtmodul

Titel Schuldrecht Allgemeiner Teil und Sachenrecht I

Qualifikationsziele a) Schuldrecht Allgemeiner Teil
 Die Studierenden werden mit den Grundlagen und Details des 

 Allgemeinen Schuldrechts vertraut gemacht. Sie kennen die 
Entstehung von Schuldverhältnissen, die Erfüllung und das 
_eiưtǈnĲưưtörǈnĲưrechtˌ aber aǈch Āie �echtưbeǺiehǈnĲen vƀn 
Schuldner- und Gläubigermehrheiten. Sie erarbeiten sich ins-
besondere die Details der Forderungsabtretung und sind in der 
_aĲeˌ Āie -rưtrecŜǈnĲ vertraĲlicher �echte aǈġ 'ritte Ǻǈ beherr-
schen. Auch hier werden sie mit den methodischen Grundlagen 
des Zivilrechts vertraut gemacht. Sie können die Gutachten-
technik anwenden und einfache Fälle des Zivilrechts lösen.

b) Sachenrecht I
 Die Studierenden werden mit den Grundprinzipien des Sachen-

rechtư vertraǈt Ĳemacht ǈnĀ ưƀllen in Āer _aĲe ưeinˌ -iĲentǈmư˥ 
und Besitzverhältnisse bei beweglichen und unbeweglichen 
Sachen richtiĲ Ǻǈ ƤǈaliĨǺieren.

Inhalte a) Schuldrecht Allgemeiner Teil
ͥ. BrǈnĀlaĲenˌ -ntưtehǈnĲ ǈnĀ �rten vƀn SchǈlĀverhÙltniưưen
ͧ. �llĲemeineư _eiưtǈnĲưưtörǈnĲưrecht
ͨ. -rlöưchen Āer _eiưtǈnĲưpįichtˎ inưbeưƀnĀere -rġǍllǈnĲ 

˶̇ ͨͫͧ �B�˷ˌ _eiưtǈnĲ an -rġǍllǈnĲ Statt ǈnĀ erġǍllǈnĲưhal-
ber ˶̇ ͨͫͩ �B�˷ˌ HinterleĲǈnĲ ǈnĀ SelbưthilġeverŜaǈġ ˶̇ ͨͬͧ 
�B�˷ˌ �ǈġrechnǈnĲ ˶̇ ͨͭͬ �B�˷ˌ -rlaưưvertraĲ ǈnĀ neĲativeư 
SchǈlĀ anerŜenntniư ˶̇ ͨͮͬ˷

ͩ. SchaĀenưerưatǺ ˶̇̇ ͧͩͮ ff. �B�˷
ͪ. ÌǈrǍcŜbehaltǈnĲưrechte ˶̇ ͧͬͨ �B�˷ 
ͫ. ½erbraǈcherưchǈtǺrecht ˶̇̇ ͨͥͧ ff.ˌ ͨͪͪ ff. �B�˷
ͬ. ½ertraĲ ǺǈĲǈnưten 'ritter ˶̇ ͨͧͭ �B�˷
ͭ. ½ertraĲ mit SchǈtǺǤirŜǈnĲ ġǍr 'ritte
ͮ. 'rittưchaĀenưliƤǈiĀatiƀn
ͥͣ. �btretǈnĲˌ SicherǈnĲưabtretǈnĲˌ ceưưiƀ leĲiư
ͥͥ. SchǈlĀ˥ˌ -rġǍllǈnĲư˥ ǈnĀ ½ertraĲưǍbernahme
ͥͧ. BlÙǈbiĲer˥ ǈnĀ SchǈlĀnermehrheiten

b) Sachenrecht I
ͥ. �eưitǺ ˶�eĲriffˌ �rtenˌ SchǈtǺ˷
ͧ. -iĲentǈm ˶�eưitǺˌ �rtenˌ SchǈtǺ˷
ͨ. ¯bereiĲnǈnĲ ǈnĀ ĲǈtĲlÙǈbiĲer -rǤerb bei hƀbilien ǈnĀ 

 Immobilien
ͩ. BeưetǺlicher -iĲentǈmưerǤerb 
ͪ. -iĲentǍmer˥�eưitǺer˥½erhÙltniư
ͫ. ½ƀrmerŜǈnĲ
ͬ. BrǈnĀbǈchberichtiĲǈnĲ

Lehrformen ½ƀrleưǈnĲ SchǈlĀrecht �llĲemeiner ¢eilˎ ͩ S¾S
�rbeitưĲemeinưchaġt SchǈlĀrecht �llĲemeiner ¢eilˎ ͧ S¾S
½ƀrleưǈnĲ Sachenrecht Mˎ ͧ S¾S
�rbeitưĲemeinưchaġt Sachenrecht Mˎ ͧ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine
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Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āer StǈĀienĲÙnĲeˎ
a˷ �echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷
b˷ Bemeinưamer StǈĀienĲanĲ �echtưǤiưưenưchaġt ˶__.�.ˡ 

hukuk  lisans)
c) Nebenfach Rechtswissenschaft (B.A.)
Ā˷ 'eǈtưcheư �echt ˶__.h.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
\laǈưǈr ƀĀer ¢aŜe˥Hƀme˥-Ǭam ˶ͥͧͣ hinǈten˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
Keine
Sprache:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ SchǈlĀrecht �llĲemeiner ¢eilˎ ͪ _� 
�rbeitưĲemeinưchaġt SchǈlĀrecht �llĲemeiner ¢eilˎ ͧ _�
½ƀrleưǈnĲ Sachenrecht Mˎ ͨ _�
�rbeitưĲemeinưchaġt Sachenrecht Mˎ ͧ _�
\laǈưǈr SchǈlĀrecht �llĲemeiner ¢eil ƀĀer Sachenrecht Mˎ ͥ _�

Gesamt-Arbeits-
aufwand des Moduls

ͥͨ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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Modul Zivilrecht III

Modultyp Pflichtmodul

Titel Vertragliche Schuldverhältnisse

Qualifikationsziele Die Studierenden lernen wesentliche Vertragstypen kennen. 
Mhnen ưinĀ Āeren �bĲrenǺǈnĲˌ Āie �echte ǈnĀ �įichten Āer 
 ½ertraĲưparteien ưƀǤie Āaư _eiưtǈnĲưưtörǈnĲưrecht ĲelÙǈĨĲ. Sie 
ưinĀ ǺǈĀem in Āer _aĲeˌ Āie BeǤÙhrleiưtǈnĲưġÙlle löưǈnĲưƀrientiert 
ǈnĀ in ihrem ½erhÙltniư Ǻǈm allĲemeinen _eiưtǈnĲư ưtörǈnĲưrecht 
erkennen und darstellen.

Inhalte a) Kauf- und Werkvertrag, Garantieübernahme
b) Sonderformen des Kaufvertrages (insbesondere Verbrauchs-

güterkauf, Unternehmenskauf, Kauf unter Eigentumsvorbehalt)
c˷ hiete
Ā˷ _eihe ǈnĀ 'arlehen
e) Dienstvertrag
f) Schenkung
g) Auftrag und Geschäftsbesorgung
h) Bürgschaft
i) Selbstständige Garantie
j) Anerkenntnis und Vergleich

Lehrformen ½ƀrleưǈnĲ ½ertraĲliche SchǈlĀverhÙltniưưeˎ ͧ S¾S
�rbeitưĲemeinưchaġt ½ertraĲliche SchǈlĀverhÙltniưưeˎ ͧ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āer StǈĀienĲÙnĲeˎ
a˷ �echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷
b˷ Bemeinưamer StǈĀienĲanĲ �echtưǤiưưenưchaġt ˶__.�.ˡ 

hukuk  lisans)
c) Nebenfach Rechtswissenschaft (B.A.)

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
\laǈưǈr ˶ͥͭͣ hinǈten˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
�eưtanĀene hƀĀǈle Ìivilrecht M ǈnĀ Ìivilrecht MM

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ ½ertraĲliche SchǈlĀverhÙltniưưeˎ ͨ _�
�rbeitưĲemeinưchaġt ½ertraĲliche SchǈlĀverhÙltniưưeˎ ͧ _�
\laǈưǈr ½ertraĲliche SchǈlĀverhÙltniưưeˎ ͧ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͬ _�

Dauer Zwei Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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Modul Zivilrecht IV

Modultyp Pflichtmodul

Titel Sachenrecht II, Handelsrecht, Gesetzliche Schuldverhältnisse, 
Arbeitsrecht

Qualifikationsziele a) Sachenrecht II
 Die Studierenden kennen die einzelnen Formen der Kredit-

ưicherǈnĲ ǈnĀ ưinĀ in Āer _aĲeˌ Āeren ǤirŜưame -ntưtehǈnĲˌ 
Übertragung und Verwirklichung zu beurteilen. Sie können 
ihre erworbenen Kenntnisse auf praktische Fallkonstellationen 
anwenden. 

b) Handelsrecht
 'ie ǤichtiĲưten �ǈaliĨŜatiƀnưǺiele Āieưeư hƀĀǈlư ưinĀ Āie 

Vermittlung fundierten Wissens über die zentralen Rechtsvor-
schriften im Handelsrecht und praxisorientierter Kenntnisse in 
wesentlichen handelsrechtlichen Bereichen.

c) Gesetzliche Schuldverhältnisse
 Die Studierenden können die gesetzlichen Regelungen der 

wichtigsten gesetzlichen außervertraglichen Schuldverhältnis-
ưe iĀentiĨǺierenˎ Āaư 'eliŜtưrechtˌ Āie BeưchÙġtưġǍhrǈnĲ ƀhne 
Auftrag und das Bereicherungsrecht. Wegen der anspruchs-
vollen Dogmatik der jeweiligen gesetzlichen Regeln schult die 
½ƀrleưǈnĲ in hƀhem haƻe Āaư Řǈriưtiưche 'enŜen. 'ie StǈĀie-
renden können die Technik der Fallbearbeitung anwenden. 

d) Arbeitsrecht 
Die Studierenden haben sich am Ende des Semesters ein 
ġǈnĀierteư BrǈnĀverưtÙnĀniư Ǎber Āie �eĲriıichŜeiten Āeư 
Individualarbeitsrechts erarbeitet und können relevante Fach-
beĲriffe ĀeĨnieren ǈnĀ verǤenĀen. Sie haben einen ¯berblicŜ 
über die Grundstrukturen des Arbeitsrechts und können diese 
darstellen und veranschaulichen. Sie können Rechtsfragen 
zu Standardsituationen im Arbeitsrecht im Hinblick auf die 
Begründung, die Durchführung des Vertrages und die Vertrags-
beendigung abstrakt oder anhand von Fällen beantworten, 
erläutern und  argumentativ erörtern. Die Studierenden entwi-
ckeln ein Problembewusstsein für die Schnittstellen zu anderen 
Rechtsge bieten, insbesondere können sie auf die allgemeinen 
zivilrechtlichen Grundlagen zurückgreifen. Sie erkennen ggf. 
sozialrechtliche Bezüge und können das Zusammenwirken von 
deutschem und europäischem Recht erklären. Schließlich sind 
Āie StǈĀierenĀen in Āer _aĲeˌ Āie ưƀǺialeˌ ưƀǺial˥ ǈnĀ Ǥirt-
schaftspolitische Dimension arbeitsrechtlicher Fragestellungen 
zu erkennen.



Neuf SPO Rechtswissenschaft vom 23. April, 19. Juni 2025 und 5. September 2025

veröffentlicht am 30. September 2025

Universität Hamburg Seite 43 von 101

Inhalte a) Sachenrecht II
ͥ. -iĲentǈmưvƀrbehaltˌ verlÙnĲerter -iĲentǈmưvƀrbehalt
ͧ. SicherǈnĲưeiĲentǈm
ͨ. �ġanĀrecht an beǤeĲlichen Sachen ˶̇̇ ͥͧͣͩ ff. �B�˷
ͩ. HǯpƀtheŜ ˶̇̇ ͥͥͥͨ ff. �B�˷
ͪ. BrǈnĀưchǈlĀ ˶̇̇ ͥͥͮͥ ff. �B�˷

b) Handelsrecht
 Mm hittelpǈnŜt Āer ½ƀrleưǈnĲ ưtehen Āie ǤichtiĲưten hanĀelư˥

rechtlichen Vorschriften, ihr Anwendungsbereich und ihr 
Verhältnis zum BGB. Insbesondere werden im Rahmen der 
Veranstaltung folgende Bereiche näher dargestellt:
ͥ. Āer \aǈġmannưbeĲriff
ͧ. Āaư HanĀelưreĲiưter ˶ǈnĀ ưeine �ǈbliǺitÙt˷
ͨ. Āaư @irmenrecht
ͩ. Āie StellvertretǈnĲ ˶�rƀŜǈra ǈnĀ HanĀelưvƀllmacht˷ 
ͪ. Āer HanĀelưŜaǈġ

c) Gesetzliche Schuldverhältnisse
ͥ. BeĲenưtanĀ Āer ½ƀrleưǈnĲ iưt Āaư ĲeưetǺliche SchǈlĀ˥

verhältnis der Geschäftsführung ohne Auftrag mit:
i. seinen wechselseitigen Ansprüchen eines sich ohne Auf-

trag in die fremden Angelegenheiten des Geschäftsherrn 
einmischenden Geschäftsführers auf Aufwendungsersatz 
und

ii. umgekehrt die des Geschäftsherrn auf Herausgabe des 
Erlangten und auf Schadensersatz

ͧ. Ìǈm �echt Āer ǈnĲerechtġertiĲten �ereicherǈnĲ ǤirĀ 
 vermittelt:
i. unter welchen Voraussetzungen und
ii. in welchem Umfang rechtsgrundlos erlangte Vorteile 

 herauszugeben sind.
ͨ. Ìǈ Āen �eưtimmǈnĲen Āeư 'eliŜtrechtưˎ

i. Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von abso-
luten Rechten und Rechtsgütern

ii. Schadensersatzansprüche wegen einer Schutzgesetzver-
letzung und wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädi-
gung

iii. Gefährdungshaftung, Tierhalterhaftung

d) Arbeitsrecht
ͥ. ¯berblicŜ Ǎber Āaư Sǯưtem Āeư �rbeitưrechtư
ͧ. -inƀrĀnǈnĲ Āeư �rbeitưrechtư in Āaư Ìivilrechtưưǯưtem
ͨ. �eĲrǍnĀǈnĲ vƀn �rbeitưverhÙltniưưen ˶@ƀrmġraĲenˌ 

 Stell ver tretǈnĲˌ _ehre vƀm ġehlerhaġten �rbeitưverhÙltniưˌ 
Personal auswahl und Diskriminierungsschutz)

ͩ. Mnhalt Āeư �rbeitưverhÙltniưưeư ˶inưbeưƀnĀere Haǈpt˥ ǈnĀ 
kebenpįichten beiĀer �arteienˌ ¢eilǺeitˍ _eiưtǈnĲưưtörǈnĲenˌ 
u. a. Krankheit im Arbeitsverhältnis; Haftung im Arbeits-
verhältnis)

ͪ. �eenĀiĲǈnĲ Āeư �rbeitưverhÙltniưưeư ˶inưbeưƀnĀere 
Kündigung und Kündigungsschutz, Kündigungsgründe; 
Befristungs möglichkeiten) 

Lehrformen ½ƀrleưǈnĲ Sachenrecht MMˎ ͩ S¾S
½ƀrleưǈnĲ HanĀelưrechtˎ ͥ S¾S
½ƀrleưǈnĲ BeưetǺliche SchǈlĀverhÙltniưưeˎ ͨ S¾S
½ƀrleưǈnĲ �rbeitưrechtˎ ͧ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch
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Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
Klausur Sachenrecht II oder Gesetzliche Schuldverhältnisse 
˶ͥͭͣ  hinǈten˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
�eưtanĀene hƀĀǈle Ìivilrecht M ǈnĀ Ìivilrecht MM

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ Sachenrecht MMˎ ͪ _�
½ƀrleưǈnĲ HanĀelưrechtˎ ͧ _�
½ƀrleưǈnĲ BeưetǺliche SchǈlĀverhÙltniưưeˎ ͩ _�
½ƀrleưǈnĲ �rbeitưrechtˎ ͨ _�
\laǈưǈr BeưetǺliche SchǈlĀverhÙltniưưe ƀĀer Sachenrecht MMˎ ͧ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͥͫ _�

Dauer Zwei Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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Modul Zivilrecht V

Modultyp Pflichtmodul

Titel ZPO I und II, Gesellschaftsrecht, Familienrecht, Erbrecht, 
 Internationales Privatrecht

Qualifikationsziele a) ZPO I
 Die Studierenden werden mit den gesetzlichen Grundlagen 

Āeư ÌivilprƀǺeưưrechtư vertraǈt Ĳemacht. Sie ưƀllen in Āie _aĲe 
versetzt werden, prozessuale Sachverhalte rechtlich richtig zu 
bewerten.

b) ZPO II
 Die Studierenden erwerben ein Grundwissen über Vollstre-

ckung zivilrechtlicher Urteile, insbesondere der Einzelzwangs-
vollstreckung. Das vervollständigt das zuvor erworbene Wissen 
zum Vertrags- und Sachenrecht, insbesondere zum Kredit-
ưicherǈnĲưrecht. -in ¯berblicŜ Ǎber Āen vƀrlÙǈĨĲen �echtư-
schutz vervollständigt das Verständnis. Die Studierenden sind 
in Āer _aĲeˌ ihre erǤƀrbenen \enntniưưe abưtraŜt ǈnĀ ŜƀnŜret 
anhand von Fällen anzuwenden und argumentativ zu erörtern.

c) Gesellschaftsrecht
 'ie ǤichtiĲưten �ǈaliĨŜatiƀnưǺiele Āieưeư hƀĀǈlư ưinĀ Āie 

Vermittlung der rechtlichen Grundlagen der unterschiedlichen 
Gesellschaftsformen im Privatrecht. Anschließend sollen die 
StǈĀierenĀen in Āer _aĲe ưeinˌ eine intereưưenĲerechte �echtư˥
ġƀrmenǤahl treffen Ǻǈ Ŝönnen ǈnĀ ĀarǍber hinaǈư haġtǈnĲư-
rechtliche Probleme zu lösen. Die Studierenden erhalten einen 
Überblick über das Kapitalgesellschaftsrecht und können ihr 
Wissen über die Gründung, das Gesellschaftskapital und die 
Organisation von GmbH und Aktiengesellschaft auf praktische 
@allŜƀnưtellatiƀnen anǤenĀen. Sie ưinĀ in Āer _aĲeˌ Āie Be-
meinsamkeiten und Unterschiede dieser Gesellschaftsformen 
systematisch zu veranschaulichen. 

d) Familienrecht 
Die Studierenden erarbeiten sich einen Überblick über das 
Familienrecht. Ihnen sind die zentralen Fragestellungen des 
-herechtư ǈnĀ Āeư -heĲǍterrechtư ĲelÙǈĨĲ. Sie lernen Āaư 
Recht der Verwandten, insbesondere die Regelungen zur elter-
lichen Sorge, zur Vertretung des Kindes und zur Beschränkung 
der elterlichen Haftung kennen.

e) Erbrecht
 Die Studierenden haben einen Überblick über das Erbrecht. 

Sie ưinĀ in Āer _aĲeˌ Āie -rbġƀlĲe ˶mit ƀĀer ƀhne ¢eưtament˷ Ǻǈ 
bestimmen. Sie erarbeiten sich die Gestaltungsmöglichkeiten 
durch Testament (z. B. Vermächtnisse oder Testamentsvoll-
ưtrecŜǈnĲ˷ ǈnĀ -rbvertraĲ ưƀǤie Āie �įichtteilưrechte naher 
Angehöriger. Sie können Fälle der Annahme und Ausschlagung 
der Erbschaft, Erbschaftsansprüche, Nachlassverbindlichkeiten 
ǈnĀ Āaư ½erhÙltniư einer hehrheit vƀn -rben bearbeiten.

f) Internationales Privatrecht
 Die Studierenden können Rechtsprobleme, die Bezugspunkte 

zu unterschiedlichen Rechtsordnungen haben, einordnen. Sie 
erhalten einen Überblick über den Allgemeinen Teil und dessen 
BrǈnĀbeĲriffeˌ Āen �eưƀnĀeren ¢eil ưƀǤie Ǎber Āaư Mnter˥
nationale Zivilverfahrensrecht in seinen Grundzügen. Wegen 
der anspruchsvollen Dogmatik der jeweiligen gesetzlichen 
�eĲeln ưchǈlt Āie ½ƀrleưǈnĲ in hƀhem haƻe Āaư Řǈriưtiưche 'en-
ken. Die Studierenden erlernen die Technik der Fallbearbeiung.
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Inhalte a) ZPO I
ͥ. ÌivilĲerichtưverġaưưǈnĲ
ͧ. �rƀǺeưư˥ ǈnĀ SachǈrteilưvƀraǈưưetǺǈnĲen
ͨ. ½erġahrenưĲrǈnĀưÙtǺe ǈnĀ ½erġahrenưablaǈġ
ͩ. \laĲe ǈnĀ \lÙĲervƀrbrinĲen
ͪ. ½erteiĀiĲǈnĲ Āeư �eŜlaĲten
ͫ. �eǤeiưverġahren
ͬ. ªrteil ǈnĀ �echtưmittel
ͭ. ½erưÙǈmniưverġahren
ͮ. �rƀǺeưưbeenĀiĲǈnĲ Āǈrch �arteihanĀlǈnĲen
ͥͣ. hehrperưƀnenverhÙltniưưe ˶StreitĲenƀưưenưchaġtˌ keben˥

intervention, Streitverkündung)

b) ZPO II
ͥ. BrǈnĀǺǍĲe Āer -inǺelǺǤanĲưvƀllưtrecŜǈnĲˌ SǯưtematiŜ Āer 

Einzelzwangsvollstreckung
ͧ. ½erġahrenưưchritte Āer ÌǤanĲưvƀllưtrecŜǈnĲ
ͨ. �echtưbehelġe Āeư ÌǤanĲưvƀllưtrecŜǈnĲưrechtư
ͩ. ½ƀrlÙǈĨĲer �echtưưchǈtǺ ˶einưtǤeiliĲe ½erġǍĲǈnĲ ǈnĀ 

 dinglicher Arrest)

c) Gesellschaftsrecht
ͥ. BrǈnĀlaĲen ǈnĀ SǯưtematiŜ Āeư Āeǈtưchen Beưellưchaġtư-

rechts
ͧ. �B�˥Beưellưchaġt
ͨ. ƀffene HanĀelưĲeưellưchaġt
ͩ. \ƀmmanĀitĲeưellưchaġt
ͪ. ưtille Beưellưchaġt
ͫ. �artnerưchaġtưĲeưellưchaġt
ͬ. -¾M½
ͭ. BrǈnĀlaĲen
ͮ. BrǍnĀǈnĲ Āer \apitalĲeưellưchaġt
ͥͣ. trĲaniưatiƀnưverġaưưǈnĲ
ͥͥ. hitĲlieĀưchaġt
ͥͧ. @inanǺverġaưưǈnĲ
ͥͨ. SatǺǈnĲư˥ ǈnĀ StrǈŜtǈrÙnĀerǈnĲen
ͥͩ. ¢ǯpenvermiưchte �echtưġƀrmen
ͥͪ. kicht˥Ŝapitaliưtiưche \örperưchaġten

d) Familienrecht
ͥ. �echt Āer -he
ͧ. -helicheư BǍterrecht ˶ĲeưetǺlicheư BǍterrechtˌ BǍtertren-

nung, Gütergemeinschaft)
ͨ. ½ertretǈnĲ Āeư \inĀeư ˶̇̇ ͥͫͧͫˌ ͥͫͧͫaˌ ͥͫͧͮˌ ͥͫͩͨ �B�˷
ͩ. �eưchrÙnŜǈnĲ Āer elterlichen HaġtǈnĲ ˶̇ ͥͫͫͩ �B�˷

e) Erbrecht
ͥ. -rbġƀlĲe
ͧ. �nnahme ǈnĀ �ǈưưchlaĲǈnĲ Āer -rbưchaġt ˶̇ ͥͮͩͨ �B�˷
ͨ. kachlaưưverbinĀlichŜeiten
ͩ. -rbưchaġtưanưprǈch
ͪ. hehrheit vƀn -rben ˶ƀhne ̇̇ ͧͣͫͥ˥ͧͣͫͨ �B�˷
ͫ. ¢eưtament ǈnĀ ¢eưtamentưvƀllưtrecŜǈnĲ
ͬ. -rbvertraĲ
ͭ. �įichtteilưrecht
ͮ. -rbưchein
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Inhalte f) Internationales Privatrecht
 Gegenstand der Vorlesung sind u. a. Inhalte zum Internatio-

nalen Personenrecht, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht, 
Schuldrecht und Gesellschaftsrecht. Weitere Inhalte sind die 
Rechtsvergleichung, das Internationale Zivil¬verfahrensrecht 
sowie die  historische Entwicklung.

Lehrformen ½ƀrleưǈnĲ Ì�t Mˎ ͧ S¾S
½ƀrleưǈnĲ Ì�t MMˎ ͥ S¾S
½ƀrleưǈnĲ Beưellưchaġtưrechtˎ ͨ S¾S
½ƀrleưǈnĲ @amilienrechtˎ ͥ S¾S
½ƀrleưǈnĲ -rbrechtˎ ͧ S¾S
½ƀrleưǈnĲ Mnternatiƀnaleư �rivatrechtˎ ͧ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
\eine ˶�nǤeưenheitưpįicht˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
�eưtanĀene hƀĀǈle Ìivilrecht M ǈnĀ Ìivilrecht MM

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ Ì�t Mˎ ͧ _�
½ƀrleưǈnĲ Ì�t MMˎ ͥ _�
½ƀrleưǈnĲ Beưellưchaġtưrechtˎ ͨ _�
½ƀrleưǈnĲ @amilienrechtˎ ͥ _�
½ƀrleưǈnĲ -rbrechtˎ ͧ _�
½ƀrleưǈnĲ Mnternatiƀnaleư �rivatrechtˎ ͧ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͥͥ _�

Dauer Zwei Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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Modul Zivilrecht Hausarbeit Aufbauphase

Modultyp Pflichtmodul

Titel Hausarbeit in der Aufbauphase – Zivilrecht

Qualifikationsziele 'ie StǈĀierenĀen ưinĀ in Āer _aĲe eiĲenưtÙnĀiĲ eine Ŝritiưche ǈnĀ 
ausführliche Auseinandersetzung mit einem vorgegebenen Thema 
in der Regel in Form einer Falllösung auszuarbeiten. Die Studieren-
den können methodenbasiert wissenschaftlich arbeiten und zu 
einer eigenständigen Beurteilung kommen.

Inhalte 'ie �ǈġĲabenưtellǈnĲ beǺieht ưich aǈġ Āie Mnhalte Āeư �įichtġacheư 
Bürgerliches Recht gemäß der Verordnung über die Prüfungsgegen-
ưtÙnĀe Āer ưtaatlichen �įichtġachprǍġǈnĲ im �ahmen Āer erưten 
Prüfung (Prüfungsgegenständeverordnung), insbesondere:

a) vertragliche Schuldverhältnisse
b) gesetzliche Schuldverhältnisse
c) Sachenrecht
d) ZPO

Sie baut dabei auf dem Wissen aus der Grundphase (Allgemei-
ner Teil des BGB, Schuldrecht Allgemeiner Teil) auf und kann 
auch  Bezüge zum Handelsrecht und Gesellschaftsrecht oder zum 
 Familienrecht und Erbrecht aufweisen.

Lehrformen Haǈưarbeit ˶im ªmġanĲ vƀn ͫͣ.ͣͣͣ Ìeichen˷ˌ �earbeitǈnĲưǺeit 
ͪ ¾ƀchen

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

�eưtanĀene hƀĀǈle Ìivilrecht M ǈnĀ Ìivilrecht MM

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
Haǈưarbeit ˶ͪ ¾ƀchenˌ ͫͣ.ͣͣͣ Ìeichen˷ 

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
�eưtanĀene hƀĀǈle Ìivilrecht M ǈnĀ Ìivilrecht MM

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

Haǈưarbeitˎ ͪ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͪ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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§ 4  
Modulbeschreibungen Öffentliches Recht (Grund- und Aufbauphase)

Modul Öffentliches Recht I 

Modultyp Pflichtmodul

Titel Verfassungsrecht I: Grundrechte

Qualifikationsziele Die Studierenden erlangen grundlegende und vertiefte Kenntnisse 
Ǎber allĲemeine BrǈnĀrechtưlehrenˌ hethƀĀen Āer ½erġaưưǈnĲư-
interpretation, Funktionen und Struktur der Grundrechte, deren 
prozessuale Geltendmachung im Wege der Verfassungsbeschwerde 
sowie alle wichtigen Grundrechte und grundrechtsgleichen Rechte. 
Sie wissen alle diese Kenntnisse in der Fallbearbeitung anzuwenden.

Inhalte a) Entwicklung der Grundrechte
b) Funktionen der Grundrechte
c) Grundrechtsberechtigung und Grundrechtsbindung
d) Struktur der Grundrechte
e˷ hethƀĀen Āer ½erġaưưǈnĲưaǈưleĲǈnĲ
f) Verfassungsbeschwerde
Ĳ˷ -inǺelĲrǈnĀrechte ˶�rt. ͥ biư �rt. ͥͮ BB˷
h) Grundrechtsgleiche Rechte

Lehrformen ½ƀrleưǈnĲ ½erġaưưǈnĲưrecht Mˎ BrǈnĀrechteˎ ͩ S¾S 
�rbeitưĲemeinưchaġt ½erġaưưǈnĲưrecht Mˎ BrǈnĀrechteˎ ͧ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āer StǈĀienĲÙnĲeˎ
a˷ �echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷
b˷ Bemeinưamer StǈĀienĲanĲ �echtưǤiưưenưchaġt ˶__.�.ˡ 

hukuk  lisans)
c) Nebenfach Rechtswissenschaft (B.A.)
Ā˷ 'eǈtưcheư �echt ˶__.h.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
\laǈưǈr ƀĀer ¢aŜe˥Hƀme˥-Ǭam ˶ͥͧͣ hinǈten˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
Keine
Sprache:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ ½erġaưưǈnĲưrecht Mˎ BrǈnĀrechteˎ ͪ _�
�rbeitưĲemeinưchaġt BrǈnĀrechteˎ ͧ _�
\laǈưǈr BrǈnĀrechteˎ ͥ _�

Gesamt-Arbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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Modul Öffentliches II

Modultyp Pflichtmodul

Titel Verfassungsrecht II: Staatsorganisationsrecht und Europarecht

Qualifikationsziele a) Verfassungsrecht II: Staatsorganisationsrecht
 Die Studierenden erlangen grundlegende und vertiefte 

Kenntnisse über Staatsziel- und Staatsstrukturbestimmungen, 
Staatsorgane und Organisationsregeln, Gesetzgebungsverfah-
ren und Gesetzgebungs- sowie Verwaltungskompetenzen in 
der Bundesrepublik Deutschland. Sie lernen, diese Kenntnisse 
in Fallbearbeitungen anzuwenden.

b) Europarecht
 Die Studierenden erlangen einen Überblick über die Prinzipien 

und Strukturen der Europäischen Union, über deren Instituti-
onen und Politiken, über die Arbeitsweise der EU sowie über 
Grundfreiheiten und Grundrechte. Sie können Fälle mit europa-
rechtlichem Bezug erkennen, darstellen und bearbeiten.

Inhalte a) Verfassungsrecht II: Staatsorganisationsrecht
ͥ. StaatưǺiel˥ ǈnĀ StaatưưtrǈŜtǈrbeưtimmǈnĲen 
ͧ. StaatưƀrĲane ǈnĀ trĲaniưatiƀnưreĲeln
ͨ. BeưetǺĲebǈnĲư˥ ǈnĀ ½erǤaltǈnĲưŜƀmpetenǺen
ͩ. BeưetǺĲebǈnĲưverġahren

b) Europarecht
ͥ. �rinǺipien ǈnĀ StrǈŜtǈren Āer -ǈrƀpÙiưchen ªniƀn
ͧ. Mnưtitǈtiƀnen
ͨ. �ƀlitiŜen
ͩ. �rbeitưǤeiưe Āer -ª
ͪ. -ǈrƀpÙiưche BrǈnĀġreiheiten ǈnĀ BrǈnĀrechte

Lehrformen ½ƀrleưǈnĲ ½erġaưưǈnĲưrecht MMˎ StaatưƀrĲaniưatiƀnưrechtˎ ͧ S¾S
½ƀrleưǈnĲ -ǈrƀparechtˎ ͧ S¾S
Arbeitsgemeinschaft Staatsorganisationsrecht und Europarecht: 
ͧ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āer StǈĀienĲÙnĲeˎ
a˷ �echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷
b˷ Bemeinưamer StǈĀienĲanĲ �echtưǤiưưenưchaġt ˶__.�.ˡ 

hukuk  lisans)
c) Nebenfach Rechtswissenschaft (B.A.)

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
\laǈưǈr ƀĀer ¢aŜe˥Hƀme˥-Ǭam ˶ͥͧͣ hinǈten˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
Keine

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ ½erġaưưǈnĲưrecht MMˎ StaatưƀrĲaniưatiƀnưrechtˎ ͨ _�
½ƀrleưǈnĲ -ǈrƀparechtˎ ͨ _�
�rbeitưĲemeinưchaġt StaatưƀrĲaniưatiƀnưrecht ǈnĀ -ǈrƀparechtˎ ͧ _�
\laǈưǈr StaatưƀrĲaniưatiƀnưrecht ǈnĀ -ǈrƀparechtˎ ͧ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͥͣ _�
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Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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Modul Öffentliches III

Modultyp Pflichtmodul

Titel Verwaltungs- und Verwaltungsprozessrecht

Qualifikationsziele Die Studierenden erhalten grundlegende und vertiefte Kenntnisse 
über Verwaltungsverfahren, Verwaltungsorganisation, Handlungs-
formen der Verwaltung, Normsetzungsverfahren, Vollstreckung 
und Rechtsschutzverfahren. Sie können die Gutachtentechnik 
anwenden und verwaltungsrechtliche Fälle lösen.

Inhalte a˷ BrǈnĀlaĲen ǈnĀ BrǈnĀbeĲriffe
b) Verwaltungsverfahren
c) Verwaltungsorganisation
d) Handlungsformen der Verwaltung
e) Normsetzungsverfahren 
f) Vollstreckungsverfahren 
g) Rechtsschutzverfahren

Lehrformen ½ƀrleưǈnĲ ½erǤaltǈnĲư˥ ǈnĀ ½erǤaltǈnĲưprƀǺeưưrechtˎ ͩ S¾S
Arbeitsgemeinschaft Verwaltungs- und Verwaltungsprozessrecht: 
ͧ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āer StǈĀienĲÙnĲeˎ
a˷ �echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷
b˷ Bemeinưamer StǈĀienĲanĲ �echtưǤiưưenưchaġt ˶__.�.ˡ 

hukuk  lisans)
c) Nebenfach Rechtswissenschaft (B.A.)

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
\laǈưǈr ˶ͥͭͣ hinǈten˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
�eưtanĀene hƀĀǈle yffentlicheư �echt M ǈnĀ yffentlicheư �echt MM

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ ½erǤaltǈnĲư˥ ǈnĀ ½erǤaltǈnĲưprƀǺeưưrechtˎ ͪ _�
Arbeitsgemeinschaft Verwaltungs- und Verwaltungsprozessrecht: 
ͧ _�
\laǈưǈr ½erǤaltǈnĲư˥ ǈnĀ ½erǤaltǈnĲưprƀǺeưưrechtˎ ͧ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͮ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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Modul Öffentliches IV

Modultyp Pflichtmodul

Titel Polizeirecht, Öffentliches Recht in seinen internationalen und 
 europäischen Bezügen, Baurecht, Umweltrecht und Recht der 
öffentlichen Ersatzleistung

Qualifikationsziele a) Polizeirecht
 Die Studierenden erhalten grundlegende und vertiefte Kennt-

nisse über die Aufgaben der Polizei, Grundprinzipien des 
Polizei- und Sicherheitsrechts, Gefahrenabwehrbefugnisse, 
Verantwortlichkeiten und ausgewählte Standardbefugnis-
se, Zwangsmittel, Kostenfragen sowie Entschädigungs- und 
�ǈưĲleichưanưprǍche. Sie ưinĀ in Āer _aĲeˌ pƀliǺeirechtliche 
Fallgestaltung dogmatisch zu erfassen und entsprechende 
Fallbearbeitung zu lösen.

b˷ yffentlicheư �echt in ưeinen internatiƀnalen ǈnĀ eǈrƀpÙiưchen 
Bezügen 

 'ie StǈĀierenĀen ǤerĀen mit Āen BrǈnĀlaĲen Āer ˖ƀffenen 
½erġaưưǈnĲưưtaatlichŜeit˓ vertraǈt Ĳemacht. Sie lernen Āie 
relevanten kƀrmen Āeư ˖�ǈƻenverġaưưǈnĲưrechtư˓ Ŝennen 
und können diese auf einschlägige Fallkonstellationen anwen-
den. Sie erlangen Kenntnisse der Umsetzung und Geltung des 
Völker- und Europarechts sowie der Entscheidungen überstaat-
licher Gerichte in der deutschen Rechtsordnung.

c) Baurecht
 Die Studierenden erlangen die für die Erfassung der Grund-

züge des Rechtsgebiets nötigen grundlegenden und partiell 
vertieften Kenntnisse in den beiden zentralen Bereichen des 
Baurechts, dem Bauplanungs- und dem Bauordnungsrecht, und 
können die klassischen Probleme in verschiedenen prozessualen 
Einkleidungen bearbeiten (planungsrechtliche Zulässigkeit eines 
Bauvorhabens, bauordnungsrechtliche Anforderungen und 
haƻnahmenˌ �aǈleitplÙneˌ haƻnahmen Āer �lanưicherǈnĲ˷.

d) Umweltrecht 
 Die Studierenden erlangen grundlegende Kenntnisse im 

Umweltrecht und vertiefen die einschlägigen verfassungs-
rechtlichen und verwaltungsrechtlichen Vorkenntnisse. Sie 
erkennen das Zusammenspiel der deutschen und europäischen 
Rechtsquellen und können mit Problemen in den zentralen 
Anwendungsfeldern des Umweltrechts (Umweltverträglich-
keitsprüfung, Umweltinformation, Umweltrechtsbehelfe) und 
insbesondere des Immissionsschutzrechts als maßgebendem 
Referenzgebiet umgehen.

e˷ �echt Āer öffentlichen -rưatǺleiưtǈnĲ
 Die Studierenden erlangen grundlegende Kenntnisse im Recht 

Āer öffentlichen -rưatǺleiưtǈnĲ. Sie Ŝennen Āie �eưtitǈtiƀnư˥ 
und Kompensationsansprüche von Bürgerinnen und Bürgern 
bei der Beeinträchtigung ihrer Rechte durch ein staatliches oder 
unionales Verhalten.

ġ˷ @allǍbǈnĲen yffentlicheư �echt M½
 Die Studierenden üben das Bearbeiten von Fällen aus dem 

 yffentlichen �echtˌ einưchlieƻlich ½erǤaltǈnĲưrechtˌ ½erǤal-
tǈnĲưprƀǺeưưrecht ǈnĀ ½erġaưưǈnĲưrechtˌ ǈnter �ǍcŜĲriff inưbe-
sondere auf Kenntnisse im Polizeirecht, Baurecht, Umweltrecht 
ǈnĀˡƀĀer yffentlichen �echt in ưeinen internatiƀnalen ǈnĀ 
europäischen Bezügen.
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Inhalte a) Polizeirecht
ͥ. �ǈġĲaben Āer �ƀliǺei
ͧ. trĲaniưatiƀn
ͨ. BrǈnĀprinǺipien ˶ǈ. a. -rmeưưenˌ ½erhÙltniưmÙƻiĲŜeit˷
ͩ. BeneralŜlaǈưel
ͪ. �ƀliǺeirechtliche ½erantǤƀrtlichŜeit
ͫ. �ǈưĲeǤÙhlte StanĀarĀbeġǈĲniưưe
ͬ. �ƀliǺeilicher -inưatǺ vƀn ÌǤanĲưmitteln
ͭ. \ƀưten
ͮ. -ntưchÙĀiĲǈnĲư˥ ǈnĀ �ǈưĲleichưanưprǍche

b˷ yffentlicheư �echt in ưeinen internatiƀnalen ǈnĀ eǈrƀpÙiưchen 
Bezügen 

 Die Veranstaltung behandelt die nach außen gerichteten, dem 
Verhältnis der deutschen Rechtsordnung zum Völkerrecht und 
Europarecht gewidmeten Bestimmungen des Grundgesetzes, 
einưchlieƻlich Āer in ihnen ŜƀĀiĨǺierten inteĲratiƀnư˥ ǈnĀ Ŝƀm˥
petenzrechtlichen Anforderungen sowie der Aussagen zum Ver-
hältnis der verschiedenen (Teil-)Rechtsordnungen zueinander.
ͥ. ½erġaưưǈnĲưrechtliche BrǈnĀlaĲen Āer ƀffenen StaatlichŜeit
ͧ. ½ölŜerrechtliche �eǺǍĲe Āeư Āeǈtưchen �echtư ˶inŜl. �echtư-

quellen des Völkerrechts im Überblick)
ͨ. 'eǈtưchlanĀ alư -ª˥hitĲlieĀ ˶inŜl. �echtưprechǈnĲ Āeư 

BVerfG zu den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen und 
Anforderungen der Beteiligung Deutschlands im Rahmen 
der europäischen Integration)

c) Baurecht
ͥ. �aǈleitplanǈnĲ ǈnĀ �echtưưchǈtǺ
ͧ. haƻnahmen Āer �lanǈnĲưưicherǈnĲ
ͨ. �nġƀrĀerǈnĲen an �aǈvƀrhaben
ͩ. �aǈĲenehmiĲǈnĲ im �nǤenĀǈnĲưbereich eineư �ebaǈǈnĲư-

planes
ͪ. �aǈĲenehmiĲǈnĲ im ǈnbeplanten �ǈƻenbereich
ͫ. BenehmiĲǈnĲưverġahren
ͬ. �rƀbleme Āeư kachbarưchǈtǺeư ĲeĲen ½ƀrhaben
ͭ. �aǈƀrĀnǈnĲưrechtliche haƻnahmen ǈnĀ �echtưưchǈtǺ

d) Umweltrecht 
ͥ. �echtưƤǈellen ǈnĀ SǯưtematiŜ Āeư Āeǈtưchen ǈnĀ eǈrƀpÙi-

schen Umweltrechts
ͧ. ªmǤeltverġaưưǈnĲưrecht
ͨ. ªmǤeltvertrÙĲlichŜeitưprǍġǈnĲ
ͩ. ªmǤeltinġƀrmatiƀn
ͪ. MmmiưưiƀnưưchǈtǺrecht
ͫ. �echtưưchǈtǺ im ªmǤeltrecht

e˷ �echt Āer öffentlichen -rưatǺleiưtǈnĲ
ͥ. SǯưtematiŜ Āer ưtaatưhaġtǈnĲưrechtlichen �nưprǍche
ͧ. Hiưtƀriưche BrǈnĀlaĲen
ͨ. �mtưhaġtǈnĲưanưprǈch
ͩ. -ntưchÙĀiĲǈnĲưanưprǍche ġǍr �eeintrÙchtiĲǈnĲen Āeư 

 Eigentums
ͪ. �ǈġƀpġerǈnĲưanưprǍche
ͫ. @ƀlĲenbeưeitiĲǈnĲưanưprǍche
ͬ. yffentlich˥rechtliche ªnterlaưưǈnĲưanưprǍche
ͭ. yffentlich˥rechtliche -rưtattǈnĲưanưprǍche
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Inhalte ġ˷ @allǍbǈnĲen yffentlicheư �echt M½
 @Ùlle aǈư Āem yffentlichen �echtˌ einưchlieƻlich ½erǤaltǈnĲư-

recht, Verwaltungsprozessrecht und Verfassungsrecht, mit 
SchǤerpǈnŜten im �ƀliǺeirechtˌ �aǈrechtˌ ªmǤeltrecht ǈnĀˡ
ƀĀer yffentlichen �echt in ưeinen internatiƀnalen ǈnĀ eǈrƀpÙi-
schen Bezügen

Lehrformen ½ƀrleưǈnĲ �ƀliǺeirechtˎ ͧ S¾S
½ƀrleưǈnĲ yffentlicheư �echt in ưeinen internatiƀnalen ǈnĀ eǈrƀ˥
pÙiưchen �eǺǍĲenˎ ͧ S¾S
½ƀrleưǈnĲ �aǈrechtˎ ͧ S¾S
½ƀrleưǈnĲ ªmǤeltrechtˎ ͧ S¾S
½ƀrleưǈnĲ �echt Āer öffentlichen -rưatǺleiưtǈnĲˎ ͥ S¾S
@allǍbǈnĲen yffentlicheư �echt M½ˎ ͧ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āer StǈĀienĲÙnĲeˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
\laǈưǈr �ƀliǺeirecht ǈnĀ �aǈrecht ǈnĀ ªmǤeltrecht ǈnĀ yffent-
liches Recht in seinen europäischen und internationalen Bezügen 
˶ͥͭͣ hinǈten˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
�eưtanĀene hƀĀǈle yffentlicheư �echt M ǈnĀ yffentlicheư �echt MM

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ �ƀliǺeirechtˎ ͨ _�
½ƀrleưǈnĲ yffentlicheư �echt in ưeinen internatiƀnalen ǈnĀ eǈrƀpÙi-
ưchen �eǺǍĲenˎ ͨ _� 
½ƀrleưǈnĲ �aǈrechtˎ ͨ _�
½ƀrleưǈnĲ ªmǤeltrechtˎ ͨ _� 
½ƀrleưǈnĲ �echt Āer öffentlichen -rưatǺleiưtǈnĲˎ ͧ _� 
@allǍbǈnĲ yffentlicheư �echt M½ˎ ͧ _�
\laǈưǈr �ƀliǺeirecht ǈnĀ �aǈrecht ǈnĀ ªmǤeltrecht ǈnĀ yffent˥
liches Recht in seinen internationalen und europäischen Bezügen: 
ͨ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͥͮ _�

Dauer Zwei Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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Modul Öffentliches Recht Hausarbeit Aufbauphase

Modultyp Pflichtmodul

Titel Hausarbeit in der Aufbauphase – Öffentliches Recht

Qualifikationsziele Selbstständiges Bearbeiten einer Aufgabenstellung aus dem 
yffentlichen �echtˌ einưchlieƻlich ½erǤaltǈnĲưrechtˌ ½erǤaltǈnĲư˥
prozessrecht und Verfassungsrecht, mit Schwerpunkten im Polizei-
rechtˌ �aǈrechtˌ ªmǤeltrecht ǈnĀˡƀĀer yffentlichen �echt in 
seinen internationalen und europäischen Bezügen.

Inhalte a) Polizeirecht
b) Baurecht
c) Umweltrecht
Ā˷ yffentlicheư �echt in ưeinen internatiƀnalen ǈnĀ eǈrƀpÙiưchen 

Bezügen
e) Bezüge zum Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht und 

Verfassungsrecht

Lehrformen Haǈưarbeit ˶im ªmġanĲ vƀn ͫͣ.ͣͣͣ Ìeichen˷ˌ �earbeitǈnĲưǺeit 
ͪ ¾ƀchen

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

�eưtanĀene hƀĀǈle yffentlicheư �echt M ǈnĀ yffentlicheư �echt MM

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
Haǈưarbeit ˶ͪ ¾ƀchen˷ 

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
�eưtanĀene hƀĀǈle yffentlicheư �echt M ǈnĀ yffentlicheư �echt MM

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

Haǈưarbeitˎ ͪ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͪ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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§ 5  
Modulbeschreibungen Strafrecht (Grund- und Aufbauphase)

Modul Strafrecht  I 

Modultyp Pflichtmodul

Titel Strafrecht Grundkurs I

Qualifikationsziele Die Studierenden werden mit den Grundlagen der Kriminalwissen-
schaften vertraut gemacht. Ziel ist es, einen Überblick über Gegen-
stand und zentrale Fragstellungen der normativen und die empi-
rischen Teildisziplinen in den Kriminalwissenschaften zu erhalten 
und so das materielle und formelle Strafrecht in seinen sozialen 
und historischen Bezügen einordnen zu können.

Außerdem erlernen die Studierenden das strafrechtliche Grund-
wissen und sie werden für die Probleme des Allgemeinen Teils sen-
sibilisiert. Die vorlesungsbegleitende Arbeitsgemeinschaft hat das 
Ziel,den Studierenden die juristische Argumentationstechnik und 
den Gutachtenstil zu vermitteln. Die Studierenden werden so in die 
_aĲe verưetǺtˌ ưelbưtưtÙnĀiĲ Řǈriưtiưche @Ùlle Ǻǈ bearbeiten.

Inhalte Die Veranstaltung vermittelt einen Überblick über die gesamten 
Kriminalwissenschaften, insbesondere über:

a) Historische, philosophische und verfassungsrechtliche Grund-
lagen des Strafrechts

b) System und Prozess der strafrechtlichen Sozialkontrolle 
c˷ ˶Straġrecht alư ưpeǺiĨưche @ƀrm Āer ġƀrmellen ưƀǺialen 

 Kontrolle; von der Tat bis zum Sanktionsvollzug: rechtstatsäch-
liche Befunde einschließlich der Grundzüge der jeweils relevan-
ten gesetzlichen Regelungen (materielles Strafrecht, Prozess-
recht, Vollzugsrecht))

d) Straftheorien
e˷ ½erbrechenưbeĲriff
f) Grundlegende Prinzipien
g) Verfahrensgrundsätze im Strafrecht

Mm hittelpǈnŜt Āeư ǺǤeiten ¢eilư Āer ½ƀrleưǈnĲ Straġrecht M ưteht 
die allgemeine Straftatlehre mit ihren Fundamentalkategorien der:

a˷ ˖¢atbeưtanĀưmÙƻiĲŜeit˓
b˷ ˖�echtưǤiĀriĲŜeit˓
c˷ ǈnĀ ˖SchǈlĀ˓

'ieưe ưƀllen in erưter _inie ġǍr Āie Ǻentrale 'eliŜtưverǤirŜlichǈnĲư-
ġƀrmˌ Āaư ˖vƀrưÙtǺliche vƀllenĀete �eĲehǈnĲưĀeliŜt Āeư �llein˥
tÙterư˓ˌ veranưchaǈlicht ǤerĀen. 

Lehrformen ½ƀrleưǈnĲ Straġrecht BrǈnĀŜǈrư Mˎ ͨ S¾S
�rbeitưĲemeinưchaġt Straġrecht BrǈnĀŜǈrư Mˎ ͧ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āer StǈĀienĲÙnĲeˎ
a˷ �echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷
b˷ Bemeinưamer StǈĀienĲanĲ �echtưǤiưưenưchaġt ˶__.�.ˡ 

hukuk  lisans)
c) Nebenfach Rechtswissenschaft (B.A.)
Ā˷ 'eǈtưcheư �echt ˶__.h.˷
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Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
\laǈưǈr ƀĀer ¢aŜe˥Hƀme˥-Ǭam ˶ͥͧͣ hinǈten˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
Keine
Sprache:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ Straġrecht BrǈnĀŜǈrư Mˎ ͩ _�
�rbeitưĲemeinưchaġt Straġrecht BrǈnĀŜǈrư Mˎ ͧ _�
\laǈưǈr Straġrecht BrǈnĀŜǈrư Mˎ ͥ _�

Gesamt-Arbeits-
aufwand des Moduls

ͬ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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Modul Strafrecht II

Modultyp Pflichtmodul

Titel Strafrecht Grundkurs II

Qualifikationsziele Unter Anknüpfung an den Grundkurs I werden die Kenntnisse der 
Studierenden zum Allgemeinen Teil weiter hin zu einem Gesamt-
überblick vertieft.

Die Studierenden erlernen das Grundwissen zu einzelnen Delikten 
gegen Persönlichkeitswerte. Die juristische Argumentations- und 
Subsumtionstechnik wird vertieft. Erlernt werden soll vor allem der 
Umgang mit dogmatischen Streitständen in Rechtsprechung und 
_iteratǈr ưƀǤie Āaư ưǯưtematiưche Ìǈưammenưpiel Āer verưchieĀe-
nen Strafnormen des Besonderen Teils.

Inhalte Die Vorlesung geht auf den Versuch und Rücktritt ein und setzt die 
'iưŜǈưưiƀn ˖ĀeliŜtiưcher hinĀerġƀrmen˓ mit Āem @ahrlÙưưiĲŜeitư˥ 
und Unterlassungsdelikt fort. Ein Schwerpunkt wird auf der Erörte-
rung strafrechtlicher Beteiligungsformen (Täterschaft und Teilnah-
me) liegen. Die Konkurrenzen werden gleichfalls besprochen.

Außerdem vermittelt die Vorlesung einen Überblick über die Straf-
taten gegen Persönlichkeitswerte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 
Āen 'eliŜten ĲeĲen _eib ǈnĀ _eben ˶hƀrĀˌ ¢ƀtưchlaĲˌ \örperverlet-
zung) sowie gegen die persönliche Freiheit.

Lehrformen ½ƀrleưǈnĲ Straġrecht BrǈnĀŜǈrư MMˎ ͨ S¾S 
�rbeitưĲemeinưchaġt Straġrecht BrǈnĀŜǈrư MMˎ ͧ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āer StǈĀienĲÙnĲeˎ
a˷ �echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷
b˷ Bemeinưamer StǈĀienĲanĲ �echtưǤiưưenưchaġt ˶__.�.ˡ 

hukuk  lisans)
c) Nebenfach Rechtswissenschaft (B.A.)

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
\laǈưǈr ƀĀer ¢aŜe˥Hƀme˥-Ǭam ˶ͥͧͣ hinǈten˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
Keine

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ Straġrecht BrǈnĀŜǈrư MMˎ ͩ _�
�rbeitưĲemeinưchaġt Straġrecht BrǈnĀŜǈrư MMˎ ͧ _�
\laǈưǈr Straġrecht BrǈnĀŜǈrư MMˎ ͥ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͬ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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Modul Strafrecht III

Modultyp Pflichtmodul

Titel Vermögensdelikte 

Qualifikationsziele Die Studierenden erlernen Grundwissen zu einzelnen Delikten 
gegen Vermögenswerte, dem zweiten Kernbereich des geltenden 
Strafrechts. Die juristische Argumentations- und Subsumtionstech-
nik wird weiter vertieft. Erlernt werden soll vor allem der Umgang 
mit ĀƀĲmatiưchen StreitưtÙnĀen in �echtưprechǈnĲ ǈnĀ _iteratǈr 
sowie das systematische Zusammenspiel der verschiedenen Straf-
normen des Besonderen Teils.

Inhalte Gegenstand der Vorlesung sind die Straftaten gegen Vermögens-
werte. Schwerpunktmäßig behandelt werden: 

a) Sachbeschädigung
b) Diebstahl 
c) Raub
d) Erpressung 
e) Betrug 
f) Untreue  
g) Begünstigung 
h) Hehlerei

Lehrformen ½ƀrleưǈnĲ Straġrecht ½ermöĲenưĀeliŜteˎ ͧ S¾S
�rbeitưĲemeinưchaġt ½ermöĲenưĀeliŜteˎ ͧ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āer StǈĀienĲÙnĲeˎ
a˷ �echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷
b˷ Bemeinưamer StǈĀienĲanĲ �echtưǤiưưenưchaġt ˶__.�.ˡ 

hukuk  lisans)

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
Haǈưarbeit ½ermöĲenưĀeliŜte ˶ͪ ¾ƀchen˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
�eưtanĀene hƀĀǈle Straġrecht M ǈnĀ Straġrecht MM

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ ½ermöĲenưĀeliŜteˎ ͨ _� 
�rbeitưĲemeinưchaġt ½ermöĲenưĀeliŜteˎ ͧ _�
Haǈưarbeit ½ermöĲenưĀeliŜteˎ ͪ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͥͣ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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Modul Strafrecht IV

Modultyp Pflichtmodul

Titel Kollektivdelikte und Internationales Strafrecht 

Qualifikationsziele a) Kollektivdelikte
 Die Studierenden erlernen Grundwissen zu Straftaten, die sich 

ĲeĲen Āie BemeinưchaġtưǤerte richten. 'ǈrch Āaư _öưen vƀn 
@Ùllen ưƀllen Āie StǈĀierenĀen Āen �rǍġǈnĲưaǈģaǈ ǈnĀ Āie 
Schwerpunktsetzung erlernen. Des Weiteren soll vor allem der 
Umgang mit dogmatischen Streitständen in der Rechtspre-
chǈnĲ ǈnĀ _iteratǈr ưƀǤie Āaư ưǯưtematiưche Ìǈưammenưpiel 
der verschiedenen Strafnormen des Besonderen Teils erlernt 
werden. 

b) Internationales Strafrecht 
 Die Studierenden werden in die Prinzipien, Konzepte und 

Normen des Internationalen Strafrechts (einschließlich der re-
levanten internationalen Abkommen und Statuten) eingeführt. 
Dabei werden dogmatische Streitstände in Rechtsprechung und 
_iteratǈr Ŝritiưch ĀiưŜǈtiert ưƀǤie Āaư ÌǈưammenǤirŜen Āeư 
nationalen Rechts und des Unions- und Völkerrechts erörtert. 

Inhalte a) Kollektivdelikte
 Gegenstand der Vorlesung sind die Straftaten gegen die Allge-

meinheit: Schwerpunktmäßig behandelt werden:
ͥ. StraƻenverŜehrưĀeliŜte
ͧ. �ranĀưtiġtǈnĲưĀeliŜte 
ͨ. ªrŜǈnĀenĀeliŜte

b) Internationales Strafrecht 
ͥ. -inġǍhrǈnĲ in Āaư Mnternatiƀnale Straġrecht 
ͧ. ¯berblicŜ Ǎber ½ölŜerrechtưverbrechenˎ ½ölŜermƀrĀˌ 

 ½erbrechen ĲeĲen Āie henưchlichŜeitˌ \rieĲưverbrechen ǈnĀ 
Aggressionsverbrechen

ͨ. Mnternatiƀnale StraġĲerichtưbarŜeit
ͩ. StraġanǤenĀǈnĲưrecht 
ͪ. -ǈrƀpÙiưche -inįǍưưe aǈġ Āaư materielle Straġrecht ǈnĀ 

Strafverfahrensrecht 

Lehrformen ½ƀrleưǈnĲ \ƀlleŜtivĀeliŜteˎ ͧ S¾S
½ƀrleưǈnĲ Mnternatiƀnaleư Straġrechtˎ ͥ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āer StǈĀienĲÙnĲeˎ
a˷ �echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷
b˷ Bemeinưamer StǈĀienĲanĲ �echtưǤiưưenưchaġt ˶__.�.ˡ 

hukuk  lisans)
c) Nebenfach Rechtswissenschaft (B.A.)

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
Klausur Kollektivdelikte und Internationales Strafrecht 
˶ͥͭͣ  hinǈten˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
�eưtanĀene hƀĀǈle Straġrecht M ǈnĀ Straġrecht MM

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch
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Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ \ƀlleŜtivĀeliŜteˎ ͨ _�
½ƀrleưǈnĲ Mnternatiƀnaleư Straġrechtˎ ͧ _� 
\laǈưǈr \ƀlleŜtivĀeliŜte ǈnĀ Mnternatiƀnaleư Straġrechtˎ ͨ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Sommersemester
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Modul Strafrecht V

Modultyp Pflichtmodul

Titel Strafprozessrecht 

Qualifikationsziele 'ie StǈĀierenĀen ǤerĀen ġǍr tǯpiưch ưtraġprƀǺeưưǈale \ƀnįiŜtlaĲen 
sensibilisiert. Strafprozessuales Denken wird eingeübt. Auf diese 
Weise erarbeiten sich die Studierenden eine Basis, auf der sie die 
praŜtiưche HanĀhabǈnĲ Āeư StraġprƀǺeưưrechtư reįeŜtieren ǈnĀ 
bewerten können.

Inhalte Die Vorlesung stellt das Strafprozessrecht anhand der Topoi 
˖ ½erġahrenưprinǺipien˓ˌ ˖½erġahrenưbeteiliĲte˓ ǈnĀ ˖½erġahrenư˥
phaưen˓ vƀr. Mm hittelpǈnŜt ưtehen Ǻentrale BrǈnĀưÙtǺe ġǍr Āie 
Einleitung und Durchführung des Verfahrens, die wesentlichen 
Hauptverhandlungsprinzipien, die wichtigsten Verfahrensbeteilig-
ten (Gericht, Staatsanwaltschaft, Polizei, Beschuldigter, Verteidiger, 
Verletzter) und ihre Rechtsstellung. Sodann sollen das Ermittlungs-
verfahren unter besonderer Berücksichtigung der strafprozessualen 
BrǈnĀrechtưeinĲriffe ưƀǤie Āie ½erġahrenưabưchnitte Āeư Ĳericht-
lichen Verfahrens in erster Instanz erörtert werden (Zwischen-
verfahren, Vorbereitung der Hauptverhandlung, Einzelheiten zur 
Hauptverhandlung, insbesondere Beweismittelarten, Beweis antrag, 
Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote, Frage- und 
Erklärungsrechte, Urteil, Rechtskraftfragen).

Lehrformen ½ƀrleưǈnĲ StraġprƀǺeưưrechtˎ ͧ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
\laǈưǈr StraġprƀǺeưưrecht ˶ͥͭͣ hinǈten˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
�eưtanĀene hƀĀǈle Straġrecht M ǈnĀ Straġrecht MM

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ StraġprƀǺeưưrechtˎ ͨ _�
\laǈưǈr StraġprƀǺeưưrechtˎ ͧ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͪ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester
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§ 6 
Modulbeschreibungen Grundlagen (Grund- und Aufbauphase)

Modul Grundlagen I

Modultyp Pflichtmodul

Titel Grundlagen des Rechts in der Grundphase

Qualifikationsziele a) Veranstaltung zu den Grundlagen des Rechts 
 'ie StǈĀierenĀen ưinĀ in Āer _aĲeˌ Āie vƀrpƀưitiven ǈnĀ philƀ˥

sophischen Begründungszusammenhänge des Rechts zu 
erfassen. Sie sind imstande, das Recht historisch und gesell-
ưchaġtlich Ǻǈ ŜƀnteǬtǈaliưieren ǈnĀ Āie hethƀĀiŜ Āeư �echtư Ǻǈ 
reįeŜtieren.

b) Einführung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten
 Die Studierenden erhalten einen ersten zusammenhängen-

den Überblick über allgemeine Prinzipien und Strukturen der 
Rechtswissenschaft. Sie entwickeln fachliches und metho-
disches Grundlagenwissen über das rechtswissenschaftliche 
�rbeiten ǈnĀ Āie Ŝritiưche �eįeǬiƀn methƀĀiưcher @raĲen Āer 
Rechtswissenschaft.

c) Einführung in die Rechtswissenschaft
 Die Studierenden erhalten einen ersten Überblick über die 

 großen Bereiche der Rechtsordnung und zu den Grundfragen 
des Rechts.

Inhalte a) Veranstaltung zu den Grundlagen des Rechts 
 Fragestellungen aus dem Bereich der Rechtsphilosophie, der 

Rechtsgeschichte oder der Rechtssoziologie 

b) Einführung in das rechtswissenschaftliche Arbeiten
ͥ. -inġǍhrǈnĲ in Āie @allbearbeitǈnĲ
ͧ. �ǈưleĲǈnĲ vƀn kƀrmen
ͨ. _eưen ǈnĀ �earbeiten Ǥiưưenưchaġtlicher ¢eǬte
ͩ. ÌitiertechniŜ

c) Einführung in die Rechtswissenschaft
ͥ. @ǈnŜtiƀn Āeư �echtư
ͧ. �bĲrenǺǈnĲ Ǻǈ anĀeren ưƀǺialen �echtưƀrĀnǈnĲen
ͨ. �bĲrenǺǈnĲ Ìivilrechtˌ yffentlicheư �echtˌ Straġrecht
ͩ. �llĲemeine �echtưlehre

Lehrformen ½ƀrleưǈnĲ -inġǍhrǈnĲ in Āie �echtưǤiưưenưchaġtˎ ͥ S¾S
½ƀrleưǈnĲ Ǻǈ Āen BrǈnĀlaĲen Āeư �echtư in Āer BrǈnĀphaưeˎ ͧ S¾S
Kleingruppenveranstaltung Einführung in das rechtswissenschaft-
liche �rbeitenˎ ͧ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āer StǈĀienĲÙnĲeˎ
a˷ �echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷
b˷ Bemeinưamer StǈĀienĲanĲ �echtưǤiưưenưchaġt ˶__.�.ˡ 

hukuk  lisans)



Neuf SPO Rechtswissenschaft vom 23. April, 19. Juni 2025 und 5. September 2025

veröffentlicht am 30. September 2025

Universität Hamburg Seite 65 von 101

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
\laǈưǈr ƀĀer ¢aŜe˥Hƀme˥-Ǭam ˶ͥͧͣ hinǈten˷ 

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
Keine

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ -inġǍhrǈnĲ in Āie �echtưǤiưưenưchaġtˎ ͥ S¾S
½ƀrleưǈnĲ BrǈnĀlaĲen Āeư �echtưˎ ͧ _�
Kleingruppenveranstaltung Einführung in das rechtswissenschaft-
liche �rbeitenˎ ͧ _�
\laǈưǈr BrǈnĀlaĲen Āeư �echtưˎ ͥ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͫ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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Modul Grundlagen II

Modultyp Pflichtmodul

Titel Grundlagen des Rechts in der Aufbauphase

Qualifikationsziele 'ie StǈĀierenĀen ưinĀ in Āer _aĲeˌ Āie im hƀĀǈl BrǈnĀlaĲen M 
erworbenen Kompetenzen durch vertiefende Auseinandersetzung 
mit einzelnen grundlagenbezogenen Fragestellungen und Problem-
feldern des Rechts zu verfeinern und zu verfestigen. Sie sind 
imstande, das geltende Recht mit grundalgenorientierter Argumen-
tation zu verbinden. 

Inhalte Themen aus verschiedenen ausgewählten Bereichen der juristischen 
Grundlagen oder des geltenden Rechts mit Grundlagenbezug. 

Lehrformen Vorlesung oder Seminar zu den Grundlagen des Rechts in der 
 �ǈģaǈphaưeˎ ͧ S¾S

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandenes Grundlagenmodul der Grundphase

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āer StǈĀienĲÙnĲeˎ
a˷ �echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷
b) Nebenfach Rechtswissenschaft (B.A.)

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
\laǈưǈr ˶ͥͧͣ hinǈten˷ ƀĀer Seminararbeit mit �eġerat

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
Bestandenes Grundlagenmodul der Grundphase

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

Vorlesung oder Seminar zu den Grundlagen des Rechts in der 
 �ǈģaǈphaưeˎ ͧ _�
Klausur oder Seminararbeit mit Referat zu den Grundlagen des 
�echtư in Āer �ǈģaǈphaưeˎ ͥ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͨ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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§ 7  
Modulbeschreibungen Schlüsselqualifikation

Modul Schlüsselqualifikation

Modultyp Wahlmodul

Titel Schlüsselqualifikation

Qualifikationsziele Die Studierenden entwickeln fächerübergreifend soziale, kommu-
nikative, interkulturelle, gender, methodische und selbstbezogene 
\ƀmpetenǺen Ǥeiter ǈnĀ ưinĀ in Āer _aĲeˌ Āieưe in einen ưpeǺiĨưch 
berufsorientierten Bezug zu setzen.

Inhalte Mnhalte Ŝönnen aǈư Āen �ereichen SƀǺialŜƀmpetenǺˌ hethƀĀen-
kompetenz und Selbstkompetenz stammen, z. B. Gesprächsführung, 
\ƀnįiŜtmanaĲementˌ ½erhanĀelnˌ BenĀerŜƀmpetenǺˌ \arriere˥
planung oder Rhetorik.

Lehrformen Im Wahlmodul können in Studiengängen der Universität Hamburg 
anĲebƀtene hƀĀǈle ĲanǺ ƀĀer teilǤeiưe in �nrechnǈnĲ Ĳebracht 
ǤerĀen ƀĀer _ehrveranưtaltǈnĲen Āer ªniverưitÙt ĲanǺ ƀĀer teil-
weise frei kombiniert werden

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āer StǈĀienĲÙnĲeˎ
a˷ �echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷
b˷ Bemeinưamer StǈĀienĲanĲ �echtưǤiưưenưchaġt ˶__.�.ˡ 

hukuk  lisans)

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Prüfungsarten können sein: 
Hausarbeit, mündliche Prüfung, Seminararbeit mit Referat. Die 
Prüfungsart wird vor Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
�nǤeưenheitưpįicht

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ ƀĀer Seminarˎ ͨ _�
�rǍġǈnĲˎ ͥ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͩ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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§ 8  
Modulbeschreibungen Fremdsprachige Lehrveranstaltung mit  

rechtswissenschaftlichem Bezug

Modul Fremdsprachige Lehrveranstaltung mit rechtswissenschaftlichem 
Bezug

Modultyp Wahlmodul

Titel Fremdsprachige Lehrveranstaltung mit rechtswissenschaftlichem 
Bezug

Qualifikationsziele 'ie ¢eilnahme an ġremĀưprachiĲen _ehrveranưtaltǈnĲen mit 
rechtưǤiưưenưchaġtlichem �eǺǈĲ ġörĀert Āie ġachưpeǺiĨưche 
Sprachkompetenz der Studierenden sowie ihre interkulturellen 
und analytischen Fähigkeiten. Zudem stärkt sie ihre kommunikati-
ven @ertiĲŜeiten ǈnĀ Āaư ưelbưtưtÙnĀiĲe _ernenˌ ǤƀĀǈrch ưie beưưer 
auf die internationalisierte Rechtspraktik vorbereitet werden.

Inhalte 'ie ġremĀưprachiĲen _ehrveranưtaltǈnĲen mit rechtưǤiưưen-
schaftlichem Bezug an der Universität Hamburg umfassen Inhalte 
Ǥie Āie ½ermittlǈnĲ ưpeǺiĨưcher rechtlicher ¢erminƀlƀĲieˌ inter-
nationale und vergleichende Rechtsstudien sowie die Analyse 
juristischer Texte in der Fremdsprache. Durch die Bearbeitung von 
Fallstudien und praktischen Anwendungen sowie das Training 
juristischer Argumentations- und Verhandlungsführung entwi-
ckeln die Studierenden praxisnahe Kompetenzen. Zudem werden 
interkulturelle Aspekte des Rechts behandelt, um ein umfassendes 
Verständnis für die globalen Herausforderungen und deren recht-
liche _öưǈnĲen Ǻǈ ġörĀern.

Lehrformen Vorlesung oder Seminar

Unterrichtssprache Gemäß Veranstaltungsangebot

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
\laǈưǈr ˶ͥͧͣ hinǈten˷ ƀĀer Seminararbeit mit �eġerat

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
�nǤeưenheitưpįicht

Sprache der Modulprüfung:
Gemäß Veranstaltungsangebot

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲ ƀĀer Seminarˎ ͨ _�
�rǍġǈnĲˎ ͥ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͩ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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§ 9  
Modulbeschreibungen Ringvorlesung

Modul Ringvorlesung 

Modultyp Wahlmodul

Titel Ringvorlesung NS- und SED-Unrecht

Qualifikationsziele In der Ringvorlesung sollen die Teilnehmenden ein vertieftes Ver-
ständnis für die ethischen Grundlagen des Rechts entwickeln und 
dabei die historischen Kontexte des nationalsozialistischen Unrechts 
ưƀǤie Āer S-'˥'iŜtatǈr Ŝritiưch reįeŜtieren. Ìiel iưt eưˌ Āie @ÙhiĲŜeit 
zu fördern, rechtliche Fragestellungen unter Berücksichtigung ethi-
scher Perspektiven zu analysieren und zu bewerten. Darüber hinaus 
sollen die Teilnehmenden sensibilisiert werden für die Relevanz von 
BerechtiĲŜeit ǈnĀ henưchenrechten im rechtlichen 'iưŜǈrư ǈnĀ 
deren Bedeutung für die Prävention zukünftigen Unrechts.

Inhalte Die ethischen Grundlagen des Rechts werden untersucht, indem die 
rechtlichen Strukturen und das Unrecht des national sozialistischen 
Deutschlands sowie der SED-Diktatur analysiert werden. Zudem 
wird die Verantwortung von Juristen und der Gesellschaft bei 
der Aufrechterhaltung oder dem Brechen von rechtsstaatlichen 
 kƀrmen thematiưiert. Ìiel iưt eưˌ aǈư Āer hiưtƀriưchen �eįeǬiƀn 
 _ehren ġǍr Āen heǈtiĲen ªmĲanĲ mit henưchenrechten ǈnĀ 
 Gerechtigkeit abzuleiten.

Lehrformen Vorlesung

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
Keine

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
Keine

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

½ƀrleưǈnĲˎ ͧ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͧ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester
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§ 10  
Modulbeschreibungen Proseminar

Modul Proseminar 

Modultyp Wahlmodul

Titel Proseminar

Qualifikationsziele 'aư �ǈaliĨŜatiƀnưǺiel Āeư �rƀưeminarư beưteht Āarinˌ Āen StǈĀie-
renden grundlegende Fähigkeiten im wissenschaftlichen Arbeiten 
Ǻǈ vermittelnˌ einưchlieƻlich Āer �echercheˌ �nalǯưe ǈnĀ �ǈģerei-
tung von Informationsquellen. Die Teilnehmenden sollen ein Ver-
ưtÙnĀniư ġǍr Āie StrǈŜtǈr ǈnĀ hethƀĀiŜ Ǥiưưenưchaġtlicher �rbeiten 
entwickeln und lernen, eigene Argumente klar und nachvollziehbar 
zu formulieren. Darüber hinaus fördert das Proseminar die Fähig-
keit, kritisch zu denken und sich mit bestehenden Theorien und 
Konzepten auseinanderzusetzen, um eine solide Basis für weiter-
ġǍhrenĀe StǈĀien ǈnĀ Seminare Ǻǈ ưchaffen.

Inhalte Die Inhalte des Proseminars konzentrieren sich auf die Einführung 
in die Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens, einschließlich 
Āer MĀentiĨŜatiƀn ǈnĀ kǈtǺǈnĲ vƀn relevanten �ǈellen ưƀǤie Āer 
korrekten Zitierweise. Die Studierenden werden angeleitet,  zentrale 
Konzepte und Theorien ihres Fachbereichs zu verstehen und zu 
reįeŜtierenˌ ǈm Āieưe in ihren eiĲenen �rĲǈmentatiƀnen anǺǈǤen-
den. Darüber hinaus beinhaltet das Proseminar praktische Übungen, 
wie das Schreiben von kurzen wissenschaftlichen Texten und das 
Halten von Präsentationen, um die erlernten Fähigkeiten aktiv zu 
trainieren und zu festigen.

Lehrformen Seminar

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
Seminararbeit mit Referat

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
Keine

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

Seminararbeit mit �eġeratˎ ͪ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͪ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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§ 11  
Modulbeschreibungen Seminar

Modul Seminar 

Modultyp Wahlmodul

Titel Seminar

Qualifikationsziele 'aư �ǈaliĨŜatiƀnưǺiel Āeư Seminarư beưteht Āarinˌ Āen StǈĀieren-
den fundierte Kenntnisse in der Analyse und Interpretation von 
relevanten wissenschaftlichen Texten zu vermitteln. Zudem sollen 
ưie in Āer _aĲe ưeinˌ eiĲene @raĲeưtellǈnĲen Ǻǈ entǤicŜeln ǈnĀ Āieưe 
Ŝritiưch Ǻǈ reįeŜtierenˌ ǈm eine eiĲenưtÙnĀiĲe ǈnĀ ưtrǈŜtǈrierte 
 Argumentation zu erarbeiten. Schließlich fördern die durchgeführ-
ten Diskussionen und Präsentationen die Kommunikations- und 
Teamfähigkeit der Teilnehmenden, um sie optimal auf akademi-
ưche ǈnĀ berǈįiche HeraǈưġƀrĀerǈnĲen vƀrǺǈbereiten.

Inhalte 'ie Mnhalte Āeư Seminarư ƀrientieren ưich ĀireŜt an Āen _ehrver-
anstaltungen des jeweiligen Schwerpunktbereichs, um eine enge 
Verzahnung zwischen Theorie und Praxis zu gewährleisten. Durch 
die Integration relevanter Themen und Konzepte, die in den Vor-
leưǈnĲen behanĀelt ǤerĀenˌ erhalten Āie StǈĀierenĀen Āie höĲlich-
keit, ihr Wissen zu vertiefen und anzuwenden. Diese Ausrichtung 
ġörĀert nicht nǈr ein ǈmġaưưenĀeư ½erưtÙnĀniư Āer haterieˌ ưƀnĀern 
ermöglicht auch eine interdisziplinäre Betrachtung der Frage-
stellungen innerhalb des gewählten Schwerpunktes.

Lehrformen Seminar

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
Seminararbeit mit Referat

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung: 
Bestandene Zwischenprüfung

Sprache der Modulprüfung:
Deutsch oder Englisch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

Seminararbeit mit �eġeratˎ ͪ _�

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͪ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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§ 12  
Modulbeschreibungen Schwerpunktbereich (Vertiefungsphase und universitärer 

 Schwerpunktbereich

§ 12a  
Modulbeschreibung Schwerpunktbereich I (Grundlagen des Rechts)

Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB I – Grundlagen des Rechts (Modul Wintersemester)

Qualifikationsziele Die Studierenden erwerben ein vertieftes Verständnis der histo-
rischen und philosophischen Grundlagen des Rechts, das ihnen 
ermöglicht, das positive Recht in einem übergreifenden Kontext zu 
betrachten. 'ie StǈĀierenĀen ưinĀ in Āer _aĲe SchlǍưưelbeĲriffe ǈnĀ 
Konstellationen der Rechtsgeschichte und relevante klassische und 
gegenwärtige rechtsphilosophische Diskurse zu verstehen und auf 
produktive Weise mit geltenden Recht in Verbindung zu bringen.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. �rivatrechtưĲeưchichte Āer keǈǺeit
ͧ. �echtưphilƀưƀphie Āeư 'eǈtưchen MĀealiưmǈư
ͨ. ½erġaưưǈnĲưĲeưchichte

b) Zusatzangebot
ͥ. �echtưphilƀưƀphiưcheư Seminar ˶Ǻǈ ǤechưelnĀen ¢hemen˷
ͧ. ½eranưtaltǈnĲen ˶½ƀrleưǈnĲenˌ Seminare˷ aǈư Āen BrǈnĀ˥

lagen des Rechts in der  Grundphase
ͨ. ½eranưtaltǈnĲen ˶½ƀrleưǈnĲenˌ Seminare˷ aǈư Āen BrǈnĀ˥

laĲen Āeư �echtư in Āer �ǈģaǈphaưe

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine 

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester
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Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB I – Grundlagen des Rechts (Modul Sommersemester)

Qualifikationsziele Die Studierenden erwerben ein vertieftes Verständnis der histo-
rischen und philosophischen Grundlagen des Rechts, das ihnen 
ermöglicht, das positive Recht in einem übergreifenden Kontext zu 
betrachten. 'ie StǈĀierenĀen ưinĀ in Āer _aĲe SchlǍưưelbeĲriffe ǈnĀ 
Konstellationen der Rechtsgeschichte und relevante klassische und 
gegenwärtige rechtsphilosophische Diskurse zu verstehen und auf 
produktive Weise mit geltenden Recht in Verbindung zu bringen.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. StraġrechtưĲeưchichte
ͧ. BeưellưchaġtưvertraĲưtheƀrien
ͨ. keǈere �echtưtheƀrie ǈnĀ �echtưphilƀưƀphie

b) Zusatzangebot
ͥ. �echtưphilƀưƀphiưcheư Seminar ˶Ǻǈ ǤechưelnĀen ¢hemen˷
ͧ. ½eranưtaltǈnĲen ˶½ƀrleưǈnĲenˌ Seminare˷ aǈư Āen BrǈnĀ˥

lagen des Rechts in der Grundphase
ͨ. ½eranưtaltǈnĲen ˶½ƀrleưǈnĲenˌ Seminare˷ aǈư Āen BrǈnĀ˥

laĲen Āeư �echtư in Āer �ǈģaǈphaưe

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Sommersemester
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§ 12b  
Modulbeschreibung Schwerpunktbereich II  

(Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung)

Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB II – Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung (Modul 
Wintersemester)

Qualifikationsziele Der Schwerpunktbereich II "Internationales Privatrecht und Rechts-
vergleichung" zielt darauf ab, Studierenden ein fundiertes Ver-
ständnis der internationalen Zivilrechtsfälle mit Auslandsbezug zu 
vermitteln, insbesondere hinsichtlich der internationalen Gerichts-
zuständigkeit, des anwendbaren Rechts und der grenzüberschrei-
tenden Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen. Durch die 
verschiedenen Vorlesungen und ggf. Seminare sollen die Unterschie-
Āe Āer �echtưưǯưteme ǈnĀ Āeren -inįǈưư aǈġ Āaư ½erưtÙnĀniư vƀn 
Fairness und Gerechtigkeit herausgearbeitet werden. Zudem wird 
Āen StǈĀierenĀen Āie höĲlichŜeit Ĳebƀtenˌ Āǈrch einen in ǈnre-
ĲelmÙƻiĲen �bưtÙnĀen ưtattĨnĀenĀen ½ƀrbereitǈnĲưŜǈrư ġǍr Āie 
SPB-Klausur praktische Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die 
auch für die Bearbeitung von Themenhausarbeiten hilfreich sind.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. Mnternatiƀnaleư �rivatrecht
ͧ. Mnternatiƀnaleư ǈnĀ -ǈrƀpÙiưcheư Ìivilverġahrenưrecht M
ͨ. �echtưverĲleichǈnĲ
ͩ. Mnternatiƀnale SchieĀưverġahren

b) Zusatzangebot
ͥ. \laǈưǈrenŜǈrư
ͧ. Seminare Ǻǈm M��ˡMÌ½�ˡ�echtưverĲleichǈnĲ bǺǤ. SchieĀư� 

˶hƀƀt !ƀǈrt˷
ͨ. \ƀllƀƤǈiǈm internatiƀnaleư ǈnĀ verĲleichenĀeư �rivat˥ ǈnĀ 

Verfahrensrecht

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester
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Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB II – Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung (Modul 
Sommersemester)

Qualifikationsziele Der Schwerpunktbereich II "Internationales Privatrecht und Rechts-
vergleichung" zielt darauf ab, Studierenden ein fundiertes Ver-
ständnis der internationalen Zivilrechtsfälle mit Auslandsbezug zu 
vermitteln, insbesondere hinsichtlich der internationalen Gerichts-
zuständigkeit, des anwendbaren Rechts und der grenzüberschrei-
tenden Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen. Durch die 
verschiedenen Vorlesungen und ggf. Seminare sollen die Unterschie-
Āe Āer �echtưưǯưteme ǈnĀ Āeren -inįǈưư aǈġ Āaư ½erưtÙnĀniư vƀn 
Fairness und Gerechtigkeit herausgearbeitet werden. Zudem wird 
Āen StǈĀierenĀen Āie höĲlichŜeit Ĳebƀtenˌ Āǈrch einen in ǈnre-
ĲelmÙƻiĲen �bưtÙnĀen ưtattĨnĀenĀen ½ƀrbereitǈnĲưŜǈrư ġǍr Āie 
SPB-Klausur praktische Fähigkeiten und Kenntnisse zu erwerben, die 
auch für die Bearbeitung von Themenhausarbeiten hilfreich sind.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. Mnternatiƀnaleư HanĀelư˥ ǈnĀ ¾irtưchaġtưrecht
ͧ. Mnternatiƀnaleư @amilien˥ ǈnĀ -rbrecht
ͨ. Mnternatiƀnaleư ǈnĀ -ǈrƀpÙiưcheư Ìivilverġahrenưrecht MM 

b) Zusatzangebot
ͥ. Mnternatiƀnale ½ertraĲưĲeưtaltǈnĲ
ͧ. Seminar Ǻǈm M��ˡMÌ½�ˡ�echtưverĲleichǈnĲ
ͨ. \laǈưǈrenŜǈrư
ͩ. \ƀllƀƤǈiǈm internatiƀnaleư ǈnĀ verĲleichenĀeư �rivat˥ ǈnĀ 

Verfahrensrecht

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Sommersemester
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§ 12c  
Modulbeschreibung Schwerpunktbereich III (Handels- und Gesellschaftsrecht)

Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB III – Handels- und Gesellschaftsrecht (Modul Wintersemester)

Qualifikationsziele 'ie �ǈaliĨŜatiƀnưǺiele im HanĀelưrecht ǈmġaưưen ein ǈmġaưưen-
des Verständnis der grundlegenden rechtlichen Rahmenbedin-
ĲǈnĲen ġǍr HanĀelưĲeưchÙġte ưƀǤie Āer ưpeǺiĨưchen ½ƀrưchriġten 
des Bankrechts, Versicherungsvertragsrechts, Wettbewerbs- und 
Kartellrechts. Zudem werden die Studierenden dazu befähigt, 
komplexe Fragestellungen im Gesellschaftsrecht, einschließlich der 
Aspekte des Unternehmensinsolvenzrechts, Konzern- und Um-
wandlungsrechts sowie des Kapitalmarktrechts, zu analysieren und 
zu bewerten. Insgesamt zielt die Ausbildung darauf ab, rechtliche 
Problemstellungen in diesen Bereichen selbstständig zu erkennen, 
Ǻǈ beǈrteilen ǈnĀ praǬiưnahe _öưǈnĲen Ǻǈ entǤicŜeln.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. �anŜrecht
ͧ. \apitalĲeưellưchaġtưrecht
ͨ. �llĲemeineư ½erưicherǈnĲưvertraĲưrecht
ͩ. ½ertriebưrecht

b) Zusatzangebot
ͥ. �echt Āeư ªnternehmenưŜaǈġ
ͧ. �eưƀnĀereư ½erưicherǈnĲưvertraĲưrecht
ͨ. ½erưicherǈnĲưaǈġưichtưrecht
ͩ. �raǬiư Āeư �eĲiưterrechtư M
ͪ. Seminar mit �eǺǈĲ Ǻǈm HanĀelư˥ ǈnĀ Beưellưchaġtưrecht
ͫ. \laǈưǈrenŜǈrư S�� MMM

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester
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Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB III – Handels- und Gesellschaftsrecht (Modul Sommersemester)

Qualifikationsziele 'ie �ǈaliĨŜatiƀnưǺiele im HanĀelưrecht ǈmġaưưen ein ǈmġaưưen-
des Verständnis der grundlegenden rechtlichen Rahmenbedin-
ĲǈnĲen ġǍr HanĀelưĲeưchÙġte ưƀǤie Āer ưpeǺiĨưchen ½ƀrưchriġten 
des Bankrechts, Versicherungsvertragsrechts, Wettbewerbs- und 
Kartellrechts. Zudem werden die Studierenden dazu befähigt, 
komplexe Fragestellungen im Gesellschaftsrecht, einschließlich der 
Aspekte des Unternehmensinsolvenzrechts, Konzern- und Um-
wandlungsrechts sowie des Kapitalmarktrechts, zu analysieren und 
zu bewerten. Insgesamt zielt die Ausbildung darauf ab, rechtliche 
Problemstellungen in diesen Bereichen selbstständig zu erkennen, 
Ǻǈ beǈrteilen ǈnĀ praǬiưnahe _öưǈnĲen Ǻǈ entǤicŜeln.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. HanĀelưrecht MM
ͧ. \ƀnǺern˥ ǈnĀ ªmǤanĀlǈnĲưrecht
ͨ. �raǬiư Āeư �eĲiưterrechtư MM
ͩ. \apitalmarŜtrechtˡ¾ertpapierrecht

b) Zusatzangebot
ͥ. MnưƀlvenǺrecht
ͧ. �anŜaǈġưichtưrecht
ͨ. SeeverưicherǈnĲưrecht
ͩ. Seminar mit �eǺǈĲ Ǻǈm HanĀelư˥ ǈnĀ Beưellưchaġtưrecht
ͪ. \laǈưǈrŜǈrư S�� MMM

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Sommersemester
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§12d  
Modulbeschreibung Schwerpunktbereich IV (Sozialrecht mit arbeitsrechtlichen Bezügen)

Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB IV – Sozialrecht mit arbeitsrechtlichen Bezügen (Modul 
 Wintersemester)

Qualifikationsziele Im Rahmen des Schwerpunktbereichs Sozialrecht mit arbeitsrecht-
lichen Bezügen erwerben die Studierenden umfassende Kenntnisse 
in verschiedenen Bereichen des Sozialrechts, die vom Sozialversi-
cherungsrecht über das Existenzsicherungsrecht und dem Recht 
sozialer Hilfen bis hin zum Sozialverfahrensrecht und dem sozialge-
richtlichen Verfahren reichen. Des Weiteren werden grundlegende 
Aspekte des Arbeitsrechts behandelt, die für das Verständnis und die 
Anwendung sozialrechtlicher Normen von Bedeutung sind. Auch der 
verfassungsrechtliche Rahmen des Sozialrechts wird thematisiert; 
und auch die Bedeutung des europäischen Rechts für das nationale 
Sozialrecht wird thematisiert.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. �llĲemeineư SƀǺialrecht
ͧ. SƀǺialverưicherǈnĲưrecht M ˥ \ranŜen˥ ǈnĀ 

 �įeĲeverưicherǈnĲưrecht
ͨ. -ǬiưtenǺưicherǈnĲ ǈnĀ ưƀǺiale Hilġen M 
ͩ. ¯bǈnĲen im SƀǺialrecht

b) Zusatzangebot
ͥ. �Ŝtǈelle �rƀbleme Āeư SƀǺialrechtư 
ͧ. SƀǺialrechtlicheư Seminar

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester
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Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB IV – Sozialrecht mit arbeitsrechtlichen Bezügen (Modul 
 Sommersemester)

Qualifikationsziele Im Rahmen des Schwerpunktbereichs Sozialrecht mit arbeitsrecht-
lichen Bezügen erwerben die Studierenden umfassende Kenntnisse 
in verschiedenen Bereichen des Sozialrechts, die vom Sozialversi-
cherungsrecht über das Existenzsicherungsrecht und dem Recht 
sozialer Hilfen bis hin zum Sozialverfahrensrecht und dem sozialge-
richtlichen Verfahren reichen. Des Weiteren werden grundlegende 
Aspekte des Arbeitsrechts behandelt, die für das Verständnis und die 
Anwendung sozialrechtlicher Normen von Bedeutung sind. Auch der 
verfassungsrechtliche Rahmen des Sozialrechts wird thematisiert; 
und auch die Bedeutung des europäischen Rechts für das nationale 
Sozialrecht wird thematisiert.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. SƀǺialverưicherǈnĲưrecht MM ˥ ªnġall˥ ǈnĀ �enten˥

versicherungsrecht, SGB III 
ͧ. -ǬiưtenǺưicherǈnĲ ǈnĀ ưƀǺiale Hilġen MM 
ͨ. Schnittưtellen vƀn �rbeitư˥ ǈnĀ SƀǺialrecht

b) Zusatzangebot
ͥ. �epetitƀriǈm im SƀǺialrecht
ͧ. SƀǺialrechtlicheư Seminar

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Deutsch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Sommersemester
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§ 12e  
Modulbeschreibung Schwerpunktbereich V (IT-Recht und Computational Legal Theory)

Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB V – IT-Recht und Computational Legal Theory (Modul 
 Wintersemester)

Qualifikationsziele 'ie StǈĀierenĀen im SchǤerpǈnŜtbereich ̍M¢˥�echt ǈnĀ !ƀm-
pǈtatiƀnal _eĲal ¢heƀrǯ̍ erǤerben ġǈnĀierte \enntniưưe Ǎber Āie 
rechtlichen Herausforderungen der digitalen Transformation und 
die Regulierung von Künstlicher Intelligenz. Sie lernen, wie man 
Řǈriưtiưche \Ǎnưtliche MntelliĲenǺ entǤicŜelt ǈnĀ ġƀrmale hethƀĀen 
zur Verbesserung der Rechtstheorie anwendet. Absolventinnen und 
�bưƀlventen ưinĀ ưƀmit in Āer _aĲeˌ innƀvative _öưǈnĲen Ǻǈ erarbei-
ten und aktiv an der Gestaltung zeitgemäßer rechtlicher Rahmen-
bedingungen mitzuwirken.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. !ƀmpǈtatiƀnal _eĲal ¢heƀrǯ
ͧ. \M˥�eĲǈlierǈnĲ

b) Zusatzangebot
ͥ. _eĲal ¢ech
ͧ. ¯bǈnĲ

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester
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Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB V – IT-Recht und Computational Legal Theory (Modul 
 Sommersemester)

Qualifikationsziele 'ie StǈĀierenĀen im SchǤerpǈnŜtbereich ̍M¢˥�echt ǈnĀ !ƀm-
pǈtatiƀnal _eĲal ¢heƀrǯ̍ erǤerben ġǈnĀierte \enntniưưe Ǎber Āie 
rechtlichen Herausforderungen der digitalen Transformation und 
die Regulierung von Künstlicher Intelligenz. Sie lernen, wie man 
Řǈriưtiưche \Ǎnưtliche MntelliĲenǺ entǤicŜelt ǈnĀ ġƀrmale hethƀĀen 
zur Verbesserung der Rechtstheorie anwendet. Absolventinnen und 
�bưƀlventen ưinĀ ưƀmit in Āer _aĲeˌ innƀvative _öưǈnĲen Ǻǈ erarbei-
ten und aktiv an der Gestaltung zeitgemäßer rechtlicher Rahmen-
bedingungen mitzuwirken.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. 'eǈtưcheư ǈnĀ -ǈrƀpÙiưcheư 'atenưchǈtǺrecht
ͧ. M¢˥Straġrecht

b) Zusatzangebot
ͥ. M� �echt
ͧ. ½ertieġǈnĲ Ǻǈr !ƀmpǈtatiƀnal _eĲal ¢heƀrǯ 
ͨ. _ƀĲƀcratic hethƀĀ
ͩ. ¯bǈnĲ

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Sommersemester
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§ 12f  
Modulbeschreibung Schwerpunktbereich VI (Ökonomische Analyse des Rechts)

Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB VI – Ökonomische Analyse des Rechts (Modul Wintersemester)

Qualifikationsziele Die Studierenden erwerben umfassende Kenntnisse in der öko-
nomischen Analyse des Rechts, die es ihnen ermöglichen, die 
Auswirkungen von Rechtsnormen auf menschliches Verhalten, 
Ĳeưellưchaġtliche �eưưƀǈrcenverteilǈnĲ ǈnĀ Ǥirtưchaġtliche -īǺienǺ 
zu verstehen. Sie lernen, rechtliche Fragestellungen nicht nur aus 
einer juristischen Perspektive, sondern auch unter Berücksichtigung 
ökonomischer Prinzipien und menschlicher Entscheidungsprozesse 
zu analysieren. Diese interdisziplinäre Ausbildung vermittelt ihnen 
ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal auf dem Arbeitsmarkt und 
fördert ihre Fähigkeit, überzeugende rechtsökonomische Argumen-
te zu formulieren.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. MntrƀĀǈctiƀn tƀ -cƀnƀmicư ġƀr _aǤǯerư
ͧ. MntrƀĀǈctiƀn tƀ _aǤ ̎ -cƀnƀmicư
ͨ. !ƀrpƀrate @inance
ͩ. -cƀnƀmic �nalǯưiư ƀġ ZǈĀicial trĲaniǺatiƀn

b) Zusatzangebot
¢ǈtƀrialˎ MntrƀĀǈctiƀn tƀ -cƀnƀmicư ġƀr _aǤǯerư

Lehrformen Vorlesung
Übung

Unterrichtssprache Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester
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Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB VI – Ökonomische Analyse des Rechts (Modul Sommersemester)

Qualifikationsziele Die Studierenden erwerben umfassende Kenntnisse in der öko-
nomischen Analyse des Rechts, die es ihnen ermöglichen, die 
Auswirkungen von Rechtsnormen auf menschliches Verhalten, 
Ĳeưellưchaġtliche �eưưƀǈrcenverteilǈnĲ ǈnĀ Ǥirtưchaġtliche -īǺienǺ 
zu verstehen. Sie lernen, rechtliche Fragestellungen nicht nur aus 
einer juristischen Perspektive, sondern auch unter Berücksichtigung 
ökonomischer Prinzipien und menschlicher Entscheidungsprozesse 
zu analysieren. Diese interdisziplinäre Ausbildung vermittelt ihnen 
ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal auf dem Arbeitsmarkt und 
fördert ihre Fähigkeit, überzeugende rechtsökonomische Argumen-
te zu formulieren.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. !ƀrpƀrate Bƀvernance
ͧ. -cƀnƀmic �nalǯưiư ƀġ !ivil _iabilitǯ in !ƀntract anĀ ¢ƀrt _aǤ
ͨ. -cƀnƀmic �nalǯưiư ƀġ !ƀnưtitǈtiƀnal _aǤ 

b) Zusatzangebot
Semester

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Sommersemester
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§12g  
Modulbeschreibung Schwerpunktbereich VII (Information und Kommunikation)

Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB VII – Information und Kommunikation (Modul Wintersemester)

Qualifikationsziele Die Studierenden erwerben umfassende Kenntnisse im Bereich des 
Informations- und Kommunikationsrechts, einschließlich bestimm-
ter sozialwissenschaftlicher oder soziotechnischer Grundlagen. Im 
Schwerpunktbereich wird zum einen das auch übergreifend benö-
tigte Wissen im Europa-, Verfassungs- oder Zivilrecht vertieft. Zum 
anĀeren ǤirĀ ưpeǺiĨưcheư ¾iưưen im ÌǈưammenhanĲ mit �echtư-
fragen der Digitalisierung, der Online-Plattformen oder  Social 
heĀia vermittelt. 'ie StǈĀierenĀen ǤerĀen in Āie _aĲe verưetǺtˌ 
Ǻentrale Ĳeưellưchaġtliche ǈnĀ rechtliche @raĲen ebenưƀ Ǥie _eitent-
scheidungen der Gerichte in diesem Feld kritisch zu analysieren.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. heĀienreĲǈlierǈnĲ
ͧ. ½erġaưưǈnĲư˥ ǈnĀ eǈrƀparechtliche BrǈnĀlaĲen
ͨ. SƀǺiƀ˥techniưche BrǈnĀlaĲen 

b) Zusatzangebot
ͥ. ªrheberrecht
ͧ. \laǈưǈrenŜǈrư
ͨ. Seminare
ͩ. !ǯber _aǤ !linic

Lehrformen Vorlesung
Seminar
Übung

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester
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Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB VII – Information und Kommunikation (Modul 
 Sommersemester)

Qualifikationsziele Die Studierenden erwerben umfassende Kenntnisse im Bereich des 
Informations- und Kommunikationsrechts, einschließlich bestimm-
ter sozialwissenschaftlicher oder soziotechnischer Grundlagen. Im 
Schwerpunktbereich wird zum einen das auch übergreifend benö-
tigte Wissen im Europa-, Verfassungs- oder Zivilrecht vertieft. Zum 
anĀeren ǤirĀ ưpeǺiĨưcheư ¾iưưen im ÌǈưammenhanĲ mit �echtư-
fragen der Digitalisierung, der Online-Plattformen oder  Social 
heĀia vermittelt. 'ie StǈĀierenĀen ǤerĀen in Āie _aĲe verưetǺtˌ 
Ǻentrale Ĳeưellưchaġtliche ǈnĀ rechtliche @raĲen ebenưƀ Ǥie _eitent-
scheidungen der Gerichte in diesem Feld kritisch zu analysieren.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. �reưưe˥ ǈnĀ 
ǈƻerǈnĲưrecht
ͧ. 'atenưchǈtǺrecht
ͨ. Mnternet ǈnĀ Beưellưchaġt 
ͩ. -Ǭaminatƀriǈm

b) Zusatzangebot
ͥ. \laǈưǈrenŜǈrư
ͧ. Seminare
ͨ. !ǯber _aǤ !linic

Lehrformen Vorlesung
Seminar
Übung

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Sommersemester
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§ 12h  
Modulbeschreibung Schwerpunktbereich VIII (Umwelt- und Planungsrecht)

Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB VIII – Umwelt- und Planungsrecht (Modul Wintersemester)

Qualifikationsziele Mm SchǤerpǈnŜtbereich ˖ªmǤelt˥ ǈnĀ �lanǈnĲưrecht̍ erǤerben 
Studierende umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten im Umwelt- 
und Planungsrecht mit den einschlägigen Bezügen zum allgemei-
nen Verwaltungs-, Verfassungs- und Unionsrecht sowie den Ein-
ǤirŜǈnĲen internatiƀnaler ½ƀrĲaben. 'ie SǯnerĲie˥ ǈnĀ _erneffeŜte 
ưƀǤie partiellen ¯berưchneiĀǈnĲen Ǻǈm allĲemeinen yffentlichen 
�echt ưinĀ hƀch. 'ie \enntniưưe ǈnĀ @ÙhiĲŜeiten ƤǈaliĨǺieren ġǍr 
zahlreiche unterschiedliche Berufsfelder, darunter die Bundes- und 
_anĀeưverǤaltǈnĲˌ Āie ½erǤaltǈnĲ Āer -ǈrƀpÙiưchen ªniƀnˌ inter-
nationale Organisationen, Rechtsanwaltskanzleien, Verwaltungs-
gerichtsbarkeit Unternehmen und Verbände. Die Veranstaltungen 
reichen vom allgemeinen Teil des Umwelt- und Planungsrechts 
über das Immissionsschutz-, Naturschutz-, Kreislaufwirtschafts- 
und Gewässerschutzrecht bis hin zu unionsrechtlichen und interna-
tionalen Vorgaben, zum Klimaschutzrecht und zu Klimaklagen.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. BrǈnĀlaĲen Āeư ªmǤelt˥ ǈnĀ �lanǈnĲưrechtư
ͧ. MmmiưưiƀnưưchǈtǺrecht
ͨ. �lanǈnĲưrecht
ͩ. -ǈrƀpÙiưcheư ǈnĀ Mnternatiƀnaleư ªmǤeltrecht

b) Zusatzangebot
ͥ. @allrepetitƀriǈm im ªmǤelt˥ ǈnĀ �lanǈnĲưrecht
ͧ. �Ŝtǈelle �echtưprechǈnĲ im ªmǤelt˥ ǈnĀ �lanǈnĲưrecht

Lehrformen Vorlesung
Seminar
Fallrepetitorium

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͭ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester
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Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB VIII – Umwelt- und Planungsrecht (Modul Sommersemester)

Qualifikationsziele Mm SchǤerpǈnŜtbereich ˖ªmǤelt˥ ǈnĀ �lanǈnĲưrecht̍ erǤerben 
Studierende umfassende Kenntnisse und Fähigkeiten im Umwelt- 
und Planungsrecht mit den einschlägigen Bezügen zum allgemei-
nen Verwaltungs-, Verfassungs- und Unionsrecht sowie den Ein-
ǤirŜǈnĲen internatiƀnaler ½ƀrĲaben. 'ie SǯnerĲie˥ ǈnĀ _erneffeŜte 
ưƀǤie partiellen ¯berưchneiĀǈnĲen Ǻǈm allĲemeinen yffentlichen 
�echt ưinĀ hƀch. 'ie \enntniưưe ǈnĀ @ÙhiĲŜeiten ƤǈaliĨǺieren ġǍr 
zahlreiche unterschiedliche Berufsfelder, darunter die Bundes- und 
_anĀeưverǤaltǈnĲˌ Āie ½erǤaltǈnĲ Āer -ǈrƀpÙiưchen ªniƀnˌ inter-
nationale Organisationen, Rechtsanwaltskanzleien, Verwaltungs-
gerichtsbarkeit Unternehmen und Verbände. Die Veranstaltungen 
reichen vom allgemeinen Teil des Umwelt- und Planungsrechts 
über das Immissionsschutz-, Naturschutz-, Kreislaufwirtschafts- 
und Gewässerschutzrecht bis hin zu unionsrechtlichen und interna-
tionalen Vorgaben, zum Klimaschutzrecht und zu Klimaklagen.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. \reiưlaǈġǤirtưchaġtưrecht 
ͧ. BeǤÙưưerưchǈtǺrecht 
ͨ. katǈrưchǈtǺrecht

b) Zusatzangebot
ͥ. ½ertieġǈnĲ im eǈrƀpÙiưchen ǈnĀ internatiƀnalen 

 Umweltrecht
ͧ. @allrepetitƀriǈm im ªmǤelt˥ ǈnĀ �lanǈnĲưrecht
ͨ. �Ŝtǈelle �echtưprechǈnĲ im ªmǤelt˥ ǈnĀ �lanǈnĲưrecht

Lehrformen Vorlesung
Seminar
Fallrepetitorium

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͫ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Sommersemester
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§12i   
Modulbeschreibung Schwerpunktbereich IX (Steuerrecht und Finanzverfassung)

Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB IX – Steuerrecht und Finanzverfassung (Modul Wintersemester)

Qualifikationsziele Die Studierenden sollen im Rahmen ihres Studiums fundierte 
Kenntnisse im Steuer- und Finanzrecht erwerben, um die kom-
pleǬen ÌǈưammenhÙnĲe ǺǤiưchen öffentlichem @inanǺǤeưenˌ 
privatem wirtschaftlichem Handeln und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen zu verstehen. Zudem wird die Entwicklung wichtiger 
methodischer und systematischer Kompetenzen gefördert, die für 
die Erste Juristische Staatsprüfung und die praktische Anwendung 
im juristischen Beruf von Bedeutung sind. Das Interdisziplinäre und 
internationale Wesen des Steuerrechts ermöglicht es den Studie-
renden, sich mit aktuellen politischen Debatten und grenzüber-
schreitenden wirtschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. �llĲemeineư Steǈerrecht 
ͧ. ªnternehmenưteǈerrecht M 
ͨ. ªnternehmenưteǈerrecht MM 
ͩ. -rbưchaġtư˥ ǈnĀ SchenŜǈnĲưưteǈerrecht

b) Zusatzangebot
ͥ. �rbeitưĲemeinưchaġt Ǻǈm Steǈerrecht 
ͧ. -ǬamenưŜlaǈưǈrenŜǈrư 
ͨ. Seminar  
ͩ. hƀƀt !ƀǈrt mit -inġǍhrǈnĲ in Āaư ĨnanǺĲerichtliche 

 Verfahren 
ͪ. �@H hƀƀt !ƀǈrt 
ͫ. �raǬiưǤƀrŜưhƀpư

Lehrformen Vorlesung
Seminar
Arbeitsgemeinschaft
hƀƀt !ƀǈrt
Praxisworkshop

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester
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Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB IX – Steuerrecht und Finanzverfassung (Modul 
 Sommersemester)

Qualifikationsziele Die Studierenden sollen im Rahmen ihres Schwerpunktbereichs-
studiums fundierte Kenntnisse im Steuer- und Finanzverfassungs-
recht erwerben, um die komplexen Zusammenhänge zwischen 
öffentlichem @inanǺǤeưenˌ privatem Ǥirtưchaġtlichem HanĀeln ǈnĀ 
rechtlichen Rahmenbedingungen zu verstehen. Zudem wird die 
Entwicklung wichtiger methodischer und systematischer Kompe-
tenzen gefördert, die für die Erste Juristische Staatsprüfung und 
die praktische Anwendung im juristischen Beruf von Bedeutung 
sind. Die interdisziplinäre und internationale Bedeutung gerade des 
Steuerrechts ermöglicht es den Studierenden, sich mit aktuellen 
politischen Debatten und grenzüberschreitenden wirtschaftlichen 
Fragen auseinanderzusetzen.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. @inanǺverġaưưǈnĲưrecht
ͧ. -inŜƀmmenưteǈerrecht ưƀǤie ¯berblicŜ Ǎber Ǥeitere Steǈern 

auf den Vermögenserwerb
ͨ. ªmưatǺưteǈer˥ ǈnĀ BrǈnĀerǤerbưteǈerrecht ưƀǤie ¯berblicŜ 

über weitere Steuern auf die Vermögensverwendung
ͩ. Mnternatiƀnaleư Steǈerrecht

b) Zusatzangebot
ͥ. �rbeitưĲemeinưchaġt Ǻǈm Steǈerrecht
ͧ. -ǬamenưŜlaǈưǈrenŜǈrư
ͨ. Seminar
ͩ. Steǈerưtraġrecht
ͪ. �raǬiưǤƀrŜưhƀpư

Lehrformen Vorlesung
Seminar
Arbeitsgemeinschaft
Praxisworkshops

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Sommersemester
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§ 12j  
Modulbeschreibung Schwerpunktbereich X (Europarecht und Völkerrecht)

Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB X – Europarecht und Völkerrecht (Modul Wintersemester)

Qualifikationsziele 'ie �ǈaliĨŜatiƀnưǺiele im �ereich Āeư -ǈrƀparechtư ǈmġaưưen 
ein vertieftes Verständnis der supranationalen Rechtsordnung 
der Europäischen Union sowie ihrer Auswirkungen auf die natio-
nalen �echtưƀrĀnǈnĲen Āer hitĲlieĀưtaaten. 'eư ¾eiteren ưinĀ 
Grundkenntnisse im Völkerrecht notwendig, um den rechtlichen 
hinĀeưtưtanĀarĀư ǈnĀ �npaưưǈnĲưanġƀrĀerǈnĲen in internatiƀna-
len Kontexten gerecht zu werden. Insgesamt ist es entscheidend, 
praŜtiưche @ÙhiĲŜeiten Ǻǈ entǤicŜelnˌ Āie Āaư ġrieĀliche hiteinan-
der der Staaten und die rechtliche Integration auf europäischer 
Ebene fördern.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. -ª˥�echt M ˩ Mnưtitǈtiƀnelleư -ǈrƀparecht
ͧ. ½ölŜerrecht M ˩ �llĲemeineư ½ölŜerrecht
ͨ. -Ǭaminatƀriǈm im ½ölŜer˥ ǈnĀ -ǈrƀparecht

b) Zusatzangebot
ͥ. Mnternatiƀnaler henưchenrechtưưchǈtǺ
ͧ. HǈmanitÙreư ½ölŜerrecht
ͨ. SeevölŜerrecht
ͩ. Mnternatiƀnaleư ǈnĀ eǈrƀpÙiưcheư ªmǤeltrecht
ͪ.  -ǈrƀpa˥ ƀĀer ½ölŜerrechtlicheư Seminar

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester
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Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB X – Europarecht und Völkerrecht (Modul Sommersemester)

Qualifikationsziele 'ie �ǈaliĨŜatiƀnưǺiele im �ereich Āeư -ǈrƀparechtư ǈmġaưưen 
ein vertieftes Verständnis der supranationalen Rechtsordnung 
der Europäischen Union sowie ihrer Auswirkungen auf die natio-
nalen �echtưƀrĀnǈnĲen Āer hitĲlieĀưtaaten. 'eư ¾eiteren ưinĀ 
Grundkenntnisse im Völkerrecht notwendig, um den rechtlichen 
hinĀeưtưtanĀarĀư ǈnĀ �npaưưǈnĲưanġƀrĀerǈnĲen in internatiƀna-
len Kontexten gerecht zu werden. Insgesamt ist es entscheidend, 
praŜtiưche @ÙhiĲŜeiten Ǻǈ entǤicŜelnˌ Āie Āaư ġrieĀliche hiteinan-
der der Staaten und die rechtliche Integration auf europäischer 
Ebene fördern.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. -ª˥�echt MM ˩ haterielleư -ǈrƀparecht
ͧ. ½ölŜerrecht MM ˩ �eưƀnĀere Bebiete Āeư ½ölŜerrechtư
ͨ. @rieĀenưưicherǈnĲưrecht

b) Zusatzangebot
ͥ. ¾¢t˥�echt
ͧ. Mnternatiƀnaleư Straġrecht
ͨ. -ǈrƀpÙiưche ¾irtưchaġtư˥ ǈnĀ ¾ÙhrǈnĲưpƀlitiŜ
ͩ. SeevölŜerrecht MM
ͪ. -ǈrƀpa˥ ƀĀer ½ölŜerrechtlicheư Seminar
ͫ. \ƀllƀƤǈiǈm im ½ölŜer˥ ǈnĀ -ǈrƀparecht
ͬ. -Ǭaminatƀriǈm im ½ölŜer˥ ǈnĀ -ǈrƀparecht

Lehrformen Vorlesung
Seminar
Kolloquium

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Sommersemester
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§ 12k  
Modulbeschreibung Schwerpunktbereich XI (Strafrecht im Kontext)

Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB XI – Strafrecht im Kontext (Modul Wintersemester)

Qualifikationsziele Die Ausbildung im Schwerpunktbereich XI (SPB XI) zielt darauf ab, 
Āie in Āer BrǈnĀ˥ ǈnĀ �ǈģaǈphaưe erǤƀrbenen \enntniưưe im 
Strafrecht zu vertiefen und praxisorientiert in ausgewählten Be-
reichen zu erweitern. Die Studierenden sollen grundlegende sowie 
vertiefte Kenntnisse in zentralen Themen wie Strafprozessrecht, 
Sanktionsrecht und Kriminologie oder internationales Strafrecht er-
werben, und dabei auch empirische Forschungsergebnisse kritisch 
reǺipieren Ŝönnen. ÌǈưÙtǺlich ǤirĀ Āǈrch ¾ahlpįichtveranưtaltǈn-
Ĳen ǈnĀ Seminare Āie höĲlichŜeit Ĳebƀtenˌ ưich in ưpeǺialiưierten 
Themenbereichen und angrenzenden Disziplinen weiterzubilden 
ǈnĀ praŜtiưche -inblicŜe in Āie berǈįiche �ealitÙt Ǻǈ erhalten.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
a. Vertiefung im Strafprozessrecht
b. Vertiefung im Strafrecht

ͥ. ¾ahlpįichtbereich ˩ \riminƀlƀĲie ǈnĀ �echtưġƀlĲen˥
gestaltung

Kriminologie
oder

ͧ. ¾ahlpįichtbereich ˩ Mnternatiƀnaleư Straġrecht
Internationales Strafrecht und Europäisches Strafrecht

b) Zusatzangebot
 Seminare 

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester
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Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB XI – Strafrecht im Kontext (Modul Sommersemester)

Qualifikationsziele Die Ausbildung im Schwerpunktbereich XI (SPB XI) zielt darauf ab, 
Āie in Āer BrǈnĀ˥ ǈnĀ �ǈģaǈphaưe erǤƀrbenen \enntniưưe im 
Strafrecht zu vertiefen und praxisorientiert in ausgewählten Be-
reichen zu erweitern. Die Studierenden sollen grundlegende sowie 
vertiefte Kenntnisse in zentralen Themen wie Strafprozessrecht, 
Sanktionsrecht und Kriminologie oder internationales Strafrecht er-
werben, und dabei auch empirische Forschungsergebnisse kritisch 
reǺipieren Ŝönnen. ÌǈưÙtǺlich ǤirĀ Āǈrch ¾ahlpįichtveranưtaltǈn-
Ĳen ǈnĀ Seminare Āie höĲlichŜeit Ĳebƀtenˌ ưich in ưpeǺialiưierten 
Themenbereichen und angrenzenden Disziplinen weiterzubilden 
ǈnĀ praŜtiưche -inblicŜe in Āie berǈįiche �ealitÙt Ǻǈ erhalten.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
a. IT-Strafrecht
b. Strafrechtsgeschichte

ͥ. ¾ahlpįichtbereich ˩ \riminƀlƀĲie ǈnĀ �echtưġƀlĲen˥
gestaltung

Sanktionsrecht
oder

ͧ. ¾ahlpįichtbereich ˩ Mnternatiƀnaleư Straġrecht
Völkerstrafrecht

b) Zusatzangebot
 Seminare 

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Sommersemester
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§ 12l  
Modulbeschreibung Schwerpunktbereich XII (Maritimes Wirtschaftsrecht)

Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB XII – Maritimes Wirtschaftsrecht (Modul Wintersemester)

Qualifikationsziele Die Studierenden durchlaufen eine fundierte juristische Aus-
bilĀǈnĲˌ Āie aǈġ Āie ưpeǺiĨưchen �nġƀrĀerǈnĲen Āeư SeevölŜer-
rechts, des Seehandelsrechts und des Transportrechts abgestimmt 
ist. Der Schwerpunktbereich integriert bestehende Angebote und 
erweitert diese um wesentliche Inhalte aus dem Seeversicherungs-
recht ǈnĀ allĲemeinen ¢ranưpƀrtrechtˌ ǈm eine ǈmġaưưenĀe �ǈa-
liĨŜatiƀn ġǍr Řǈriưtiưche �erǈġe in Āieưem SeŜtƀr Ǻǈ ermöĲ lichen. 
Ziel ist es, Absolventinnen und Absolventen auf eine Karriere in 
der maritimen Wirtschaft, der Verwaltung und der Anwaltschaft 
optimal vorzubereiten.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. SeehanĀelưrecht M
ͧ. ¢ranưpƀrtrecht
ͨ. SeeǤirtưchaġtưrecht ˩ inưbeưƀnĀere -Ǭpƀrtrecht
ͩ. SeevölŜerrecht M

b) Zusatzangebot
ͥ. -ǈrƀpÙiưcheư Seehaġenrecht
ͧ. �echt Āer !hartervertrÙĲe
ͨ. SeevölŜerrechtliche SpeǺialĲebiete
ͩ. Seminar

Lehrformen Vorlesung
Seminar
Kolloquium

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester
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Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB XII – Maritimes Wirtschaftsrecht (Modul Sommersemester)

Qualifikationsziele Die Studierenden durchlaufen eine fundierte juristische Aus-
bilĀǈnĲˌ Āie aǈġ Āie ưpeǺiĨưchen �nġƀrĀerǈnĲen Āeư SeevölŜer-
rechts, des Seehandelsrechts und des Transportrechts abgestimmt 
ist. Der Schwerpunktbereich integriert bestehende Angebote und 
erweitert diese um wesentliche Inhalte aus dem Seeversicherungs-
recht ǈnĀ allĲemeinen ¢ranưpƀrtrechtˌ ǈm eine ǈmġaưưenĀe �ǈa-
liĨŜatiƀn ġǍr Řǈriưtiưche �erǈġe in Āieưem SeŜtƀr Ǻǈ ermöĲ lichen. 
Ziel ist es, Absolventinnen und Absolventen auf eine Karriere in 
der maritimen Wirtschaft, der Verwaltung und der Anwaltschaft 
optimal vorzubereiten.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. SeehanĀelưrecht MM ˩ inưbeưƀnĀere SchiffưǍberlaưưǈnĲư˥

verträge
ͧ. SeeverưicherǈnĲưrecht
ͨ. SeevölŜerrecht MM ˩ heereưǈmǤeltưchǈtǺrecht ǈnĀ ġrieĀliche 

Streitbeilegung

b) Zusatzangebot
ͥ. SeeǤirtưchaġtưrecht MM
ͧ. katiƀnaleư öffentlicheư Seerecht
ͨ. SeevölŜerrechtliche SpeǺialĲebiete
ͩ. Seminar

Lehrformen Vorlesung
Seminar
Kolloquium

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Sommersemester
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§ 12m  
Modulbeschreibung Schwerpunktbereich XIII  

(Arbeitsrecht mit gesellschaftsrechtlichen Bezügen)

Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB XIII – Arbeitsrecht mit gesellschaftsrechtlichen Bezügen ( Modul 
Wintersemester) 

Qualifikationsziele 'ie �ǈaliĨŜatiƀnưǺiele Āeư SchǤerpǈnŜtbereichư �rbeitưrecht 
umfassen ein vertieftes Verständnis der relevanten Gesetze und 
Regelungen im Individualarbeitsrecht, Tarif- und Betriebsver-
fassungsrecht sowie der Unternehmensmitbestimmung. Stu-
dierende erwerben nicht nur theoretische Kenntnisse, sondern 
auch praxisnahe Fähigkeiten durch Aktivitäten wie simulierte 
Verhandlungen und Übungen zur Vertragsgestaltung, die den 
Bezug zu realen rechtlichen Herausforderungen herstellen. Zudem 
werden interdisziplinäre Verbindungen zum Gesellschaftsrecht, 
zur Unternehmensstrukturen sowie zu sozialrechtlichen Aspekten 
gefördert, um eine umfassende arbeitsrechtliche Allgemeinbildung 
zu gewährleisten.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. BeưchÙġtưġǍhrerrecht
ͧ. ½ertieġǈnĲ MnĀiviĀǈalarbeitưrecht
ͨ. ½ertraĲưĲeưtaltǈnĲ im �rbeitư˥ ǈnĀ BeưchÙġtưġǍhrerrecht
ͩ. ¯bǈnĲ im MnĀiviĀǈalarbeitưrecht

b) Zusatzangebot
Seminar

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester



Neuf SPO Rechtswissenschaft vom 23. April, 19. Juni 2025 und 5. September 2025

veröffentlicht am 30. September 2025

Universität Hamburg Seite 97 von 101

Modul SPB-Modul 

Modultyp Pflichtmodul

Titel SPB XIII – Arbeitsrecht mit gesellschaftsrechtlichen Bezügen ( Modul 
Sommersemester) 

Qualifikationsziele 'ie �ǈaliĨŜatiƀnưǺiele Āeư SchǤerpǈnŜtbereichư �rbeitưrecht 
umfassen ein vertieftes Verständnis der relevanten Gesetze und 
Regelungen im Individualarbeitsrecht, Tarif- und Betriebsver-
fassungsrecht sowie der Unternehmensmitbestimmung. Stu-
dierende erwerben nicht nur theoretische Kenntnisse, sondern 
auch praxisnahe Fähigkeiten durch Aktivitäten wie simulierte 
Verhandlungen und Übungen zur Vertragsgestaltung, die den 
Bezug zu realen rechtlichen Herausforderungen herstellen. Zudem 
werden interdisziplinäre Verbindungen zum Gesellschaftsrecht, 
zur Unternehmensstrukturen sowie zu sozialrechtlichen Aspekten 
gefördert, um eine umfassende arbeitsrechtliche Allgemeinbildung 
zu gewährleisten.

Inhalte a˷ �įichtġÙcher
ͥ. ¢ariġ˥ ǈnĀ �rbeitưŜampġrecht
ͧ. hitbeưtimmǈnĲ in �etrieb ǈnĀ ªnternehmen
ͨ. \ƀnǺern˥ ǈnĀ ªmǤanĀlǈnĲưrecht ġǍr StǈĀierenĀe im S�� 

Arbeitsrecht
ͩ. ¯bǈnĲ im \ƀlleŜtiven �rbeitưrecht
ͪ. \ƀllƀƤǈiǈm Ǻǈr anĲeǤanĀten �rbeitưrechtưǤiưưenưchaġtˎ 

 Gestalten – Verhandeln – Entscheiden

b) Zusatzangebot
Seminar

Lehrformen Vorlesung
Seminar

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Bestandene Zwischenprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Keine

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

BemÙƻ _ehranĲebƀt ͬ S¾S

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͭ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Sommersemester
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§ 13  
Modulbeschreibung Prüfungsleistungen der universitären Schwerpunktbereichsprüfung

Modul Abschlussmodul universitäre Schwerpunktbereichsprüfung

Modultyp Pflichtmodul

Titel Prüfungsleistungen der universitären Schwerpunktbereichsprüfung

Qualifikationsziele Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung zielt darauf ab, die 
Fähigkeit der Studierenden zu fördern, komplexe juristische Frage-
stellungen eigenständig zu bearbeiten und zu analysieren, sowohl 
schriftlich als auch mündlich. Zudem sollen die Studierenden in 
Āer _aĲe ưeinˌ ihr Řǈriưtiưcheư ¾iưưen im �ahmen vƀn praŜtiưchen 
Prüfungsleistungen anzuwenden und zu vertiefen. Schließlich wird 
die Entwicklung von Argumentationsgeschick und der Fähigkeit 
Ǻǈr Ŝritiưchen �eįeǬiƀn rechtlicher �rƀbleme alư Ǻentraleư �ǈaliĨ-
kationsziel angestrebt.

Inhalte Die universitäre Schwerpunktbereichsprüfung umfasst eine Haus-
arbeit, in der die Studierenden eigenständig ein juristisches Thema 
des gewählten Schwerpunktes intensiv bearbeiten und analysieren. 
-rĲÙnǺenĀ ĨnĀet eine \laǈưǈr Āeư �įichtġachưtƀffeư Āeư ĲeǤÙhl-
ten Schwerpunktbereiches statt, die die Fähigkeit zur schriftlichen 
_öưǈnĲ Řǈriưtiưcher �rƀbleme ǈnter ÌeitĀrǈcŜ prǍġt. Schlieƻlich 
ưtellt Āie mǍnĀliche �rǍġǈnĲ Āeư �įichtġachưtƀffeư Āeư ĲeǤÙhlten 
Schwerpunktbereiches sicher, dass die Studierenden ihre Kenntnisse 
präsentieren und verteidigen können, während sie gleichzeitig auf 
Rückfragen und kritische Anmerkungen eingehen.

Lehrformen Betreuung der universitären Schwerpunktbereichsprüfung

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Zulassung zur universitären Schwerpunktbereichsprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
a˷ �achelƀrarbeit ˶ͩ ¾ƀchen˷
b˷ SchǤerpǈnŜtbereichưŜlaǈưǈr ˶ͨͣͣ hinǈten˷
c˷ hǍnĀliche �rǍġǈnĲ ˶ͥͪ hinǈten biư ͨͣ hinǈten˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung:
zu a) Zulassung zur SPB-Prüfung
Ǻǈ b˷ ÌǈlaưưǈnĲ Ǻǈr S��˥�rǍġǈnĲ ǈnĀ alle hƀĀǈle Āer �ǈģaǈphaưeˌ 

  Āie mit minĀeưtenư ͩˌͣ �ǈnŜten beǤertet ưein mǍưưen
Ǻǈ c˷ ÌǈlaưưǈnĲ Ǻǈr S��˥�rǍġǈnĲ ǈnĀ minĀeưtenư mit ͩˌͣ �ǈnŜten 

  bewerteten Bachelorarbeit sowie geschriebene SPB-Klausur

Sprache der Modulprüfung: 
Deutsch oder Englisch in Absprache mit der Betreuerin bzw. dem 
Betreuer 

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

�achelƀrarbeit ˶ͮ _�˷
SchǤerpǈnŜtbereichưŜlaǈưǈr ˶ͩ _�˷
hǍnĀliche �rǍġǈnĲ ˶ͨ _�˷

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͥͫ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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§ 14  
Modulbeschreibung Bachelorarbeit 

Modul Abschlussmodul LL.B. 

Modultyp Pflichtmodul

Titel Bachelorarbeit 

Qualifikationsziele Die Studierenden erlangen die Fähigkeit zur selbstständigen 
Bearbeitung eines rechtswissenschaftlichen Problems innerhalb 
einer vƀrĲeĲebenen @riưt. Sie ưinĀ in Āer _aĲeˌ Ǥiưưenưchaġtliche 
Gegenstandsbereiche und Problemfelder nach wissenschaft lichen 
hethƀĀen Ǻǈ bearbeiten ǈnĀ ưǯưtematiưch in einer lÙnĲeren 
 wissenschaftlichen Abhandlung darzulegen. 

Inhalte Die bzw. der Studierende hat eine Bachelorarbeit anzufertigen. 
Das Thema der Bachelorarbeit soll ein eigenständiger Beitrag zum 
 _ehrưtƀff Āeư ĲeǤÙhlten SchǤerpǈnŜtbereichư ưein. 

Lehrformen Betreuung der Bachelorarbeit 

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Zulassung zur universitären Schwerpunktbereichsprüfung

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
�achelƀrarbeit ˶ͩ ¾ƀchen˷

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung:
Zulassung zur universitären Schwerpunktbereichsprüfung

Sprache der Modulprüfung: 
Deutsch oder Englisch in Absprache mit der Betreuerin bzw. dem 
Betreuer 

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

�achelƀrarbeit ˶ͮ _�˷

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͮ _�

Dauer ͩ ¾ƀchen

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Semester
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§ 15  
Modulbeschreibung Wiederholungsphase 

Modul Wiederholungsphase

Modultyp Pflichtmodul

Titel Hamburger Examenskurs – (Modul Wintersemester)

Qualifikationsziele Der Hamburger Examenskurs (HEX) zielt darauf ab, die Studieren-
Āen ǈmġaưưenĀ ǈnĀ ĲeǺielt aǈġ Āie �nġƀrĀerǈnĲen Āeư �įichtġach-
examens vorzubereiten, indem er systematische Wiederholungs- 
und Vertiefungskurse in allen relevanten Rechtsgebieten anbietet. 
Darüber hinaus fördert der Kurs durch praktische Übungen wie Ex-
amensklausuren und mündliche Prüfungstrainings die Prüfungs-
fähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, während aktuelle 
�echtưprechǈnĲen ǈnĀ ĀiĲitale _ernmaterialien Āen _ernprƀǺeưư 
unterstützen. Durch diese strukturierte und vielseitige Vorberei-
tung sollen die Studierenden optimal für die staatlichen Prüfungen 
gerüstet werden.

Inhalte a) Aktuelle Rechtsprechung
b) Examinatorium
c) Klausurenkurs
d) Probeexamen
e) Wiederholungskurs

Lehrformen Vorlesung
Übungen

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
Keine

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung:
Keine

Sprache der Modulprüfung: 
Deutsch oder Englisch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

a) Aktuelle Rechtsprechung
b) Examinatorium
c) Klausurenkurs
d) Probeexamen
e) Wiederholungskurs

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͨͣ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Wintersemester
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Modul Wiederholungsphase

Modultyp Pflichtmodul

Titel Hamburger Examenskurs – (Modul Sommersemester)

Qualifikationsziele Der Hamburger Examenskurs (HEX) zielt darauf ab, die Studieren-
Āen ǈmġaưưenĀ ǈnĀ ĲeǺielt aǈġ Āie �nġƀrĀerǈnĲen Āeư �įichtġach-
examens vorzubereiten, indem er systematische Wiederholungs- 
und Vertiefungskurse in allen relevanten Rechtsgebieten anbietet. 
Darüber hinaus fördert der Kurs durch praktische Übungen wie Ex-
amensklausuren und mündliche Prüfungstrainings die Prüfungs-
fähigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, während aktuelle 
�echtưprechǈnĲen ǈnĀ ĀiĲitale _ernmaterialien Āen _ernprƀǺeưư 
unterstützen. Durch diese strukturierte und vielseitige Vorberei-
tung sollen die Studierenden optimal für die staatlichen Prüfungen 
gerüstet werden.

Inhalte a) Aktuelle Rechtsprechung
b) Examinatorium
c) Klausurenkurs
d) Probeexamen
e) Wiederholungskurs

Lehrformen Vorlesung
Übungen

Unterrichtssprache Deutsch oder Englisch

Voraussetzungen für 
die Teilnahme

Keine

Verwendbarkeit des 
Moduls

'aư hƀĀǈl iưt �eưtanĀteil Āeư StǈĀienĲanĲưˎ
�echtưǤiưưenưchaġt ˶-rưte �rǍġǈnĲ ǈnĀ __.�.˷

Art,  Voraussetzungen 
und Sprache der 
 Modulprüfung

Art der Prüfung: 
Keine

Voraussetzung zur Anmeldung zur Modulprüfung:
Keine

Sprache der Modulprüfung: 
Deutsch oder Englisch

Arbeitsaufwand in den 
einzelnen  Modulteilen

a) Aktuelle Rechtsprechung
b) Examinatorium
c) Klausurenkurs
d) Probeexamen
e) Wiederholungskurs

Gesamtarbeits-
aufwand des Moduls

ͨͣ _�

Dauer Ein Semester

Häufigkeit des 
 Angebots

Jedes Sommersemester


